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Die Oberrheinische Narrenschau in Kenzingen,

       freut sich auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten
Januar bis November

Samstag, Sonntag
und Feiertage

14:00 - 17:00 Uhr

Wir sind wieder da!
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Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst 112
Krankentransport 192 22
Polizeiposten Kenzingen 92 91-0
Polizeidirektion Emmendingen 07641/58 20
Städtischer Notdienst 0176/21 87 98 84
Technisches Hilfswerk 07641/21 81
Giftnotrufzentrale 0761/1 92 40
Rechtsanwalt-Notdienst 0172/7 45 19 40
Netze BW GmbH
Störungshotline Strom  0800/3 62 94 77
Straßenbeleuchtung
Störungsdienst 07644/90 00

Ärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der Notfallpraxis:
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst) Allgemeine Notfallpra-
xis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg 
Mo, Di, Do 20 – 24 Uhr
Mi und Fr 16 - 24 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 24 Uhr
Freiburg (kinderärztlicher Notfalldienst) Kinderärztliche Not-
fallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstr. 1, 79104 Freiburg 
Mo - Do 19 – 22:30 Uhr
Fr 16 – 22:30 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 22:30 Uhr
Freiburg (augenärztlicher Notfalldienst) Augenärztliche Not-
fallpraxis Freiburg
Universitätsaugenklinik Freiburg, Killianstr. 5, 79106 Freiburg  
Mo, Di, Do  19 – 22 Uhr
Mi  13 – 22 Uhr
Fr 16 - 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen   8 – 22 Uhr
Kreiskrankenhaus Emmendingen, Gartenstr. 44,
Notfallpraxis
Mo., Di., Do. 19 - 22 Uhr, Mi., Fr.  16 - 22 Uhr
Sa., So. und Feiertag  8 - 22 Uhr
Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und 
Feiertagen und außerhalb der Sprechstundenzeiten:  
Kostenfreie Rufnummer 116117
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 
oder docdirekt.de

Zahnarzt Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 
von Sa 8.00 - Mo 8.00 Uhr, Tel. 0180 3 222 555 - 70 

Apothekendienst
Sa., 17.07.2021: Brunnen-Apotheke, Herbolzheim 
So., 18.07.2021: Stadt-Apotheke, Endingen 
Mo., 19.07.2021: Stadt Apotheke, Kenzingen 
Di., 20.07.2021: Apotheke im alten Rathaus, 
 Malterdingen 
Mi., 21.07.2021: Maria-Sand-Apotheke, Herbolzheim 
Do., 22.07.2021: St. Katharina-Apotheke, Endingen 
Fr., 23.07.2021: Rathaus-Apotheke, Kenzingen  
Apothekennotdienst im Internet: www.aponet.de 

Der Apotheken-Notdienstfinder 
22 8 33* von jedem Handy ohne Vorwahl 

Handy: 22 8 33* 
Festnetz: 0800 00 22 8 33** 

SMS: “apo“ an 22 8 33* 
*max. 69 ct/Min/SMS 

** kostenlos

Tierärztlicher Dienst
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar 
ist, versieht den tierärztlichen Notdienst für 
Groß- und Kleintiere an diesem Wochenende: 
Samstag/Sonntag 10./11.07.2021 
Dr. Klein, Emmendingen, 07641/416886 – Kleintiere 
TÄ. Kohler, Herbolzheim, 07643/934040 – Großtiere 
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonn-
tag in der Zeit von 10 – 18 Uhr versehen. 

Wichtige Anschlüsse
Stadtverwaltung Kenzingen
Rathaus Zentrale Tel. 900-0, Fax 900-160
Bürgermeister Guderjan   Tel. 900-100
E-Mail-Adresse: post@kenzingen.de 
www.kenzingen.de

Ökumenische Sozialstation St. Franziskus
Unterer Breisgau e.V. 
Häusliche Krankenpflege und Dorfhelferinnen 
Maria-Sand-Strasse 10, 79336 Herbolzheim 
07643-933698-0 
Sprechzeiten von Montag bis Freitag 
08:00 Uhr bis 15:30 Uhr 
24 Stunden Rufbereitschaft bei Notfällen.

Herbstzeit gemeinnützige GmbH
Betreutes Wohnen für alte Menschen in Familien
Sprechzeiten nach Vereinbarung:
Tel. 07641/9671590
www.herbstzeit-bwf.de

Pflege auf unsere Weise
Individuelle häusliche Betreuung und Pflege, 
Meinrad Weber, Hürnheimweg 2, Tel.: 9290351 
pflege@auf-unsere-weise.de

Bürgerstiftung Kenzinger Hilfsfonds
Rathaus Kenzingen Nebengebäude
Sprechzeiten: jeden Mittwoch 9 - 11 Uhr
Tel. 07644/900-208
Spendenkonto IBAN DE 87 680 501 01 00 2222 777 5
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau
Ansprechpartner:
Mariane Tießler, Kenzingen, Tel. 7315
BM Matthias Guderjan, Kenzingen, Tel. 900 100
Inge Göbes, Kenzingen, Tel. 6606
Gisela Kuwert, Kenzingen, Tel. 7742
Renate Löhndorf, Bombach, Tel. 8598
Barbara Herr, Hecklingen, Tel. 6486
Hedwig Rethaber, Nordweil, Tel. 9268393

Seniorenbeauftragter der Stadt Kenzingen
Hanns-Heinrich Schneider
Pfarrer i. R., Tel. 07644 9278889
E-Mail: hannsheinrich.schneider@gmail.com 
Kreisseniorenrat Emmendingen 
Homepage: www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Hospiz Hecklingen e.V.,  Kenzingen
Hauptstraße 46, 
Sprechzeiten: mittwochs von 09.00 bis 11.00 Uhr
bitte, mit Terminvereinbarung
persönliche Trauerberatung 
nach tel. Terminabsprache
Tel. 07644-930198 oder auch per Mail:
info@hospiz-hecklingen.de

Fachstelle Sucht - Beratung, Behandlung, 
Prävention, Emmendingen
Hebelstr. 27, Tel.: 07641 9335890 
Fs-emmendingen@bw-lv.de, wochentags
9-12 und 13-16 Uhr, 
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung. 

Weißer Ring (Hilfe für Opfer von Straftaten)
Tel. 07642/9076-825

TelefonSeelsorge Freiburg
0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222
gebührenfrei und rund um die Uhr erreichbar
www.netseelsorge.de

Amts- und Sprechtage
Öffnungszeiten Rathaus Kernstadt
Montag        08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag      07.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch      08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr, 14.00 - 19.00 Uhr
Freitag      08.30 - 12.00 Uhr

Erweitere Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros (Eingang Hauptstraße)
Montag, Mittwoch, Freitag  08.30 - 16.00 Uhr
Dienstag  07.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag  08.30 - 19.00 Uhr
Samstag  10.00 - 12.00 Uhr

Sprechzeiten Revierförster Kaesler, 
Rathaus Kenzingen, Zi. 16,   Tel. 900-121
donnerstags 17.00 - 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Rathäuser in den Stadtteilen
Bombach Tel. 254
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen Tel. 269
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr
Nordweil Tel. 1311
Montag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 Uhr

Sprechstunden der Ortsvorsteher in den Stadtteilen
Bombach
Dienstag 09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Hecklingen
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 11.00 Uhr
Nordweil
Montag 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Außerhalb der regulären Sprechzeiten nach vorheri-
ger telefonischer Terminabsprache.

Recyclinghof und Grünschnittplatz 
Kenzingen (bei der Kläranlage) 
Öffnungszeiten: 
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr 
Samstag  09.00 - 14.00 Uhr 
Grünschnittplatz 
April bis Oktober auch mittwochs 16.00 - 19.00 Uhr

Wochenmarkt Kenzingen
Donnerstag 08.00 - 12.30 Uhr

Landratsamt Emmendingen
Pflegestützpunkt  07641/451 3091
Seniorenbüro  07641/451 3092
Betreuungsbehörde  07641/451 3094
Persönliche Erreichbarkeit in Emmendingen:  
Romaneistraße 3

Landratsamt Emmendingen - 
Sozialer Dienst Jugendamt  
Frau Berthold: 07641-4513194  
Frau Steiger: 07641-4513184

Sprechzeiten Finanzamt Emmendingen
Montag, Dienstag, Mittwoch
07.30 - 15.30 Uhr durchgehend
Donnerstag 7.30-17.00 Uhr durchgehend 
Freitag, 7.30 - 12.00 Uhr 

Sozialverband VdK Ortsverband  Kenzingen
Sprechstunden im Rathaus Kenzingen, Fraktionszimmer
jeden ersten Donnerstag im Monat  18.00 bis 19.00 Uhr, 
bitte mit Terminvereinbarung unter 0151 65280351

Integrationsmanager des Deutschen Roten Kreuzes  
Kirchplatz 17, Tel. 900-209  
Sprechzeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 14.00 
– 16.00 Uhr, Freitag 10.00 – 12.00 Uhr und nach 
Vereinbarung; Donnerstag mit Übersetzer arabisch

Kommunaler Inklusionsvermittler Kenzingen 
Kontaktsprechstunde Winfried Höhmann 
Rathaus, Fraktionszimmer, Eing. Hauptstr., barrierefrei,
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr – 
16.00 Uhr, bitte um Terminvereinbarung: Mobil: 
0171 9141215 oder Mail: inklusion@kenzingen.de
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Woche, den Nachweis eines negativen 
COVID-19-Tests in der Einrichtung vorle-
gen. Als Nachweis dient die Vorlage einer 
tagesaktuellen Bescheinigung eines Test-
zentrums oder einer Teststelle über das 
Testergebnis oder im Fall der Durchfüh-
rung von Testungen durch Erziehungs-
berechtigte die Vorlage der vollständig 
für die jeweilige Woche ausgefüllten 
und von einem Erziehungsberechtigten 
unterschriebenen Bescheinigung über 
die Durchführung von Antigen-Schnell-
tests an Kindern im häuslichen Bereich. 
Werden entsprechende Nachweise 
nicht bis zum auf die jeweilige Woche 
folgenden Dienstag vorgelegt, besteht 
ein Betretungs- und Teilnahmeverbot 
bis zur Vorlage eines tagesaktuellen 
Nachweises über eine negative Testung. 
Der Vollständigkeit der Dokumentation 
steht es nicht entgegen, wenn es sich 
um ein Kindergartenkind handelt und 
vereinzelt Testungen dem Kind nicht 
zugemutet werden können (z.B. wegen 
nachhaltiger Verweigerung des Kindes), 
soweit ansonsten die Testungen über-
wiegend regelmäßig durchgeführt und 
dokumentiert werden. Der Grund für 
die Unzumutbarkeit der Testung ist von 
den Erziehungsberechtigten glaubhaft 
zu machen. Die Entscheidung über die 
Vollständigkeit der Dokumentation trifft 
die Einrichtungsleitung. Tagesaktuell im 
Sinne dieser Regelung bedeutet nicht 
älter als 24 Stunden.  

 Ziffer 1 und 2 gilt entsprechend für 
eine Betreuung in der Kindertagespfle-

COVID-19-Tests in der Einrichtung 
vorlegen. Als Nachweis dient im Fall 
einer Durchführung von Selbsttests im 
häuslichen Bereich die Vorlage einer 
vollständig ausgefüllten und von der/ 
dem Beschäftigten unterschriebenen 
Bestätigung über die Durchführung 
der Selbsttests und das negative Tes-
tergebnis. Im Fall der Durchführung 
innerhalb der jeweiligen Einrichtung 
sind die Testung und das negative Tes-
tergebnis zu dokumentieren. Sofern 
die Durchführung nicht als Selbsttest 
erfolgt, dient als Nachweis für einen 
COVID-19-Schnelltest die Vorlage ei-
ner tagesaktuellen Bescheinigung 
eines Testzentrums oder einer Test-
stelle über das Testergebnis. Werden 
entsprechende Nachweise nicht bis 
zum Freitag der jeweiligen Woche vor-
gelegt, besteht ein Betretungsverbot 
bis zur Vorlage eines tagesaktuellen 
Nachweises über eine negative Tes-
tung. Die Einrichtung darf im Fall eines 
Betretungsverbots lediglich für die 
Durchführung eines Selbsttests betre-
ten werden, sofern dies dort vorgese-
hen ist. Tagesaktuell im Sinne dieser 
Regelung bedeutet nicht älter als 24 
Stunden. 

2. Für Kinder ab 3 Jahren, die in den in Ziffer 
1 genannten Kindertageseinrichtungen 
betreut werden, besteht ein Zutritts- und 
Teilnahmeverbot, wenn sie nicht min-
destens zweimal pro Woche, bei einer 
Anwesenheit von maximal drei Tagen in 
Folge je Woche mindestens einmal pro 

Stadt Kenzingen 
Landkreis Emmendingen 

 
Die Stadt Kenzingen erlässt gemäß §§ 28 
Abs. 1 S. 1, 28a Abs. 1 Nr. 15 des Infekti-
onsschutzgesetzes (IfSG), § 20 Abs. 1 der 
Verordnung der Landesregierung über in-
fektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Coro-
na-Verordnung – CoronaVO), § 1 Abs. 6a der 
Verordnung des Sozialministeriums über die 
Zuständigkeiten nach dem IfSG (IfSGZustV), 
§ 35 S. 2 des Landesverwaltungsverfahrens-
gesetzes (LVwVfG) jeweils in den zur Zeit 
geltenden Fassungen für das Gebiet der 
Stadt Kenzingen nachstehende 
 

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g: 

1. In Kindertageseinrichtungen in öffent-
licher, freier und privater Trägerschaft 
besteht ein Zutritts- und Teilnahme-
verbot für in der Einrichtung Beschäf-
tigte, die nicht mindestens zweimal 
pro Woche, bei einer Anwesenheit 
von maximal drei Tagen in Folge je 
Woche mindestens einmal pro Wo-
che, den Nachweis eines negativen 

Verabschiedung in den Ruhestand 
Nach fast 23 Jahren in Diensten der Stadt Kenzingen wurde Herr 
Dieter Blum in den Ruhestand verabschiedet. 

Herr Bürgermeister Matthias Guderjan und der Vorgesetzte 
Herr Florian Blattmann dankten Dieter Blum, der als Maler im 
Betriebshof tätig war, für die langjährige Betriebstreue und 
wünschten ihm für die Zukunft alles Gute.  

Flurbereinigung Hecklingen abgeschlossen 
Die innerörtliche Flurbereinigung Hecklingen konnte nach 33 Jah-
ren abgeschlossen werden. Die Kosten für das Projekt beliefen sich 
auf 1,1 Mio. Euro. Bürgermeister Matthias Guderjan und Ortsvor-
steher Bertold Seng attestierten einen reibungslosen Prozess und 
dankten dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft sowie dem 
Flurbereinigungsamt. Das Motto der Maßnahme lautete seinerzeit 
„Unser Dorf soll schöner werden“, so die Worte des ehemaligen 
Ortsvorsteher Karl Eschbach. Das Ziel habe man erreicht. 

Amtliche Bekanntmachungen
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ren für 35 Stunden in der Woche 
betreut. Die tägliche Betreuungs-
zeit umfasst 7,0 Stunden unun-
terbrochen am Vormittag. Optio-
nal kann ein warmes Mittagessen 
hinzugebucht werden. 

3.3 Regelbetreuung (RG)
 In der Regelbetreuung werden 

Kinder ab dem vollendeten drit-
ten Lebensjahr für höchstens 30,5 
Stunden in der Woche betreut. Die 
tägliche Betreuungszeit umfasst 
mindestens 5,0 Stunden, höchs-
tens aber 7,5 Stunden, die sich auf 
Vormittags- und Nachmittagsbe-
treuung, unterbrochen von einer 
Mittagspause, verteilen. 

3.4 Verlängerte Öffnungszeit (VÖ)
 In Verlängerter Öffnungszeit wer-

den Kinder ab dem vollendeten 
dritten Lebensjahr für 30 Stun-
den in der Woche betreut. Die 
tägliche Betreuungszeit umfasst 
6,0 Stunden ununterbrochen am 
Vormittag. 

3.5 Verlängerte Öffnungszeit 35 (VÖ 
35)

 In Verlängerter Öffnungszeit 35 
werden Kinder ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr für 35 
Stunden in der Woche betreut. 
Die tägliche Betreuungszeit um-
fasst 7,0 Stunden ununterbro-
chen am Vormittag. Optional 
kann ein warmes Mittagessen 
hinzugebucht werden. 

3.6 Verlängerte Betreuungszeit (VB)
 In Verlängerter Betreuungszeit 

werden Kinder ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr für 33 
Stunden in der Woche betreut. Die 
tägliche Betreuungszeit umfasst 
mindestens 5,5 Stunden, höchs-
tens aber 8,25 Stunden, die sich auf 
Vormittags- und Nachmittagsbe-
treuung, unterbrochen von einer 
Mittagspause, verteilen. 

3.7 Ganztagesbetreuung (GT)
 In Ganztagesbetreuung werden 

Kinder ab dem vollendeten drit-
ten Lebensjahr für 45 Stunden in 
der Woche betreut. Die tägliche 
Betreuungszeit umfasst durch-
gängig mindestens 8,0 Stunden, 
höchstens aber 9,0 Stunden. Die 
Betreuung beinhaltet ein warmes 
Mittagessen. 

 
§ 2 

Organisation 
Die Stadt Kenzingen ist Träger der Kinderta-
gesstätten gemäß Anlage 1 dieser Satzung. 
Die Kindertagesstätten sind öffentliche Ein-
richtungen ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. Gemäß Sozialgesetzbuch - Achtes Buch 
werden Kindertagesstätten dem Bereich der 
Jugendhilfe zugeordnet. 

 
§ 3 

Leitlinien und Arbeitsgrundlagen 
Für die pädagogische Arbeit in den Kinder-
tagesstätten gelten folgende Leitlinien und 
Grundlagen: 

gen erhoben werden. Die Frist wird auch 
gewahrt, wenn der Widerspruch beim Land-
ratsamt Emmendingen mit Sitz in Emmen-
dingen erhoben wird. 
 
Kenzingen, den 16.07.2021 
 
gez. 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 

Stadt Kenzingen 
Landkreis Emmendingen 

 

Satzung über die Einrichtung 
und den Betrieb von Kinder-
tagesstätten der Stadt Ken-
zingen (KiTa-Satzung) in der 
Fassung vom 25.07.2019 mit 
Änderungen vom 24.06.2021 

- Konsolidierte Fassung;  
gültig ab 01.09.2021 - 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 
2, 13,14 und 19 des Kommunalabgabenge-
setztes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat am 25.07.2019 folgende 
Satzung beschlossen. 

§ 1 
Zielsetzung 

1. Die Stadt Kenzingen hält für alle Kin-
der, die im Gebiet der Stadt Kenzingen 
und ihrer Ortsteile wohnen und deren 
Betreuung in einer Kindertagesstätte 
gewünscht wird, ab dem vollendetem 
1. Lebensjahr bis hin zum Schuleintritt 
einen Betreuungsplatz vor.

2. Die Stadt Kenzingen strebt eine ge-
meinsame Betreuung und Erziehung 
behinderter und nichtbehinderter Kin-
der (Inklusion) nach den näheren Be-
stimmungen des § 4 dieser Satzung an.

3. In den städtischen Kindertagesstätten 
werden nach Möglichkeit und Bedarf 
folgende Betreuungsangebote vorge-
halten: Krippen-/Kleinkindbetreuung, 
Regelbetreuung, Betreuung mit Ver-
längerten Öffnungszeiten, Betreuung 
mit Verlängerten Betreuungszeiten 
und Ganztagesbetreuung. 
3.1 Krippenbetreuung (KR)
 In Kinderkrippen werden Kinder 

ab einem bis unter drei Jahren 
für 30 Stunden in der Woche be-
treut. Die tägliche Betreuungszeit 
umfasst 6,0 Stunden ununterbro-
chen am Vormittag. 

3.2 Krippenbetreuung 35 (KR 35)
 In Kinderkrippen 35 werden Kin-

der ab einem bis unter drei Jah-

ge. In Bezug auf die Ziffer 1 tritt an die 
Stelle des Zutritts- und Teilnahmever-
bots das Verbot, Kinder zur Betreuung 
anzunehmen, ohne dass der in Ziffer 1 
dargelegte Nachweis eines negativen 
COVID-19-Tests der Kindertagespfle-
gepersonen sowie deren Haushaltsan-
gehörige erbracht wird. 

3. Von den Nachweispflichten nach Zif-
fern 1 bis 3 sind folgende Fälle ausge-
nommen:
a) Dem/ der Beschäftigte/n oder 

dem betreuten Kind ist aus me-
dizinischen oder sonstigen Grün-
den weder die Durchführung ei-
nes Nasal- noch eines Spucktests 
möglich oder zumutbar, was in 
der Regel durch Vorlage eines 
entsprechenden ärztlichen Attes-
tes glaubhaft zu machen ist.

b) Bei dem/ der Beschäftigten oder 
dem betreuten Kind handelt es 
sich um eine geimpfte oder ge-
nesene Person. Als vollständig 
geimpft gelten Personen, die 
eine seit mindestens 14 Tagen 
abgeschlossene Impfung mit-
tels lmpfdokumentation vorwei-
sen können. Genesene Person ist 
jede Person, die bereits selbst po-
sitiv getestet war, sofern sie über 
einen Nachweis über eine durch 
PCR-Test bestätigte lnfektion mit 
dem Coronavirus verfügt. Das 
PCR-Testergebnis darf zum Zeit-
punkt der begehrten Befreiung 
von der Testpflicht höchstens 6 
Monate zurückliegen.

c) Es handelt sich um ein Schulkind, 
das in der jeweils vergangenen 
Woche an Testdurchführungen 
in der Schule teilgenommen hat, 
was glaubhaft zu machen ist. 

 Ferner kann von der Pflicht zur 
Vorlage eines Nachweises ganz 
oder teilweise abgesehen wer-
den, sofern es sich um ein Kind 
handelt, das aufgrund einer Emp-
fehlung des Sozialen Dienstes 
des Jugendamtes in die Einrich-
tung aufgenommen wurde. Die 
Entscheidung darüber trifft die 
Einrichtungsleitung. 

4. Diese Allgemeinverfügung tritt 
am 17.07.2021 in Kraft und verlän-
gert die aktuell gültige, bis zum 
16.07.2021 befristete, Allgemein-
verfügung. Diese Allgemeinverfü-
gung, einschließlich ihrer Begrün-
dung, kann auf der Internetseite der 
Stadt Kenzingen eingesehen wer-
den.

5. Diese Allgemeinverfügung wird bis 
zum Ablauf des 29.10.2021 befristet. 
Damit tritt diese Allgemeinverfügung 
zum genannten Zeitpunkt außer Kraft, 
wenn dessen Befristung nicht vorher 
durch eine weitere Allgemeinverfü-
gung verlängert wird.

 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der Stadt Kenzingen mit Sitz in Kenzin-

Berichtigung der KiTa-Satzung 
nach fehlerhaftem Abdruck
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1. Die rechtlichen Grundlagen für die 
Einrichtung und den Betrieb von Kin-
dertagesstätten bilden vornehmlich 
das Sozialgesetzbuch - Achtes Buch 
(SGB VIII), das Kinder- und Jugendhil-
fegesetz Baden-Württemberg (LKJHG) 
sowie das Gesetz über die Betreuung 
und Förderung von Kindern in Kinder-
gärten, anderen Tageseinrichtungen 
und der Kinderpflege (Kindertagesbe-
treuungsgesetz – KiTaG).

2. Auf Grundlage der gesetzlichen Vor-
gaben erstellt jede städtische Einrich-
tung eine Konzeption. In dieser ist die 
inhaltlich-konzeptionelle Arbeit, die 
von der jeweiligen städtischen Kinder-
tagesstätte erarbeitet und angeboten 
wird, dargestellt und erläutert.

3. Ergänzend gelten folgende Grundge-
danken der Stadt Kenzingen zur öf-
fentlichen Jugendhilfe:
3.1 Allgemeines
 Die öffentliche Jugendhilfe ist 

vorrangig Aufgabe des Landkrei-
ses Emmendingen. Insoweit ist 
dieser auch unmittelbar dafür 
zuständig, die Vorhaltung einer 
ausreichenden Zahl an Betreu-
ungsplätzen in den kreisangehö-
rigen Städten und Gemeinde zu 
gewährleisten. Darüber hinaus 
versteht es die Stadt Kenzingen 
als verpflichtende Aufgabe, die 
Jugendhilfe innerhalb des ge-
setzlichen Rahmens auszugestal-
ten und freiwillig darüber hinaus 
zu fördern und zu unterstützen. 
Die Stadt Kenzingen versteht die 
öffentliche Jugendhilfe weiter 
auch als Teil der örtlichen Sozial-
planung.

 Dies beinhaltet die Vorhaltung 
einer ausreichenden Anzahl an 
Betreuungsplätzen. Diese Ver-
pflichtung ergibt sich insbeson-
dere aus § 3 KiTaG. 

3.2 Pflege und Erziehung der Kinder
3.2.1 Pflege und Erziehung der 

Kinder sind das natürliche 
Recht der Eltern (Sorgebe-
rechtigte) und die zuvör-
derst ihnen obliegende 
Pflicht.

 Die Stadt Kenzingen 
ordnet ihre öffentliche 
Jugendhilfe diesem so-
zialen Grundrecht und 
der damit verbundenen 
Verpflichtung der Sorge-
berechtigten unter. Sie an-
erkennt aber ebenso das 
gemäß SGB VII verbriefte 
Recht junger Menschen 
auf Förderung der eige-
nen Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit an.

3.2.2 Die städtischen Kinder-
tagesstätten fördern die 
Entwicklung des Kindes 
zu einer eigenverantwort-
lichen und gemeinschafts-

fähigen Persönlichkeit 
und unterstützen und 
ergänzen die Erziehung 
und Bildung in der Familie. 
Diesen Zielen nachrangig 
ist die Unterstützung der 
Eltern dabei, Erwerbstätig-
keit und Kindererziehung 
besser miteinander ver-
einbaren zu können.

3.2.3 Neben der Entwicklung zu 
einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit 
sind die Wahrnehmung 
des Rechts auf Selbstbe-
stimmung, die Befähigung 
zur Zusammenarbeit, zu 
Leistung und zu Kreativi-
tät, die Befähigung zum 
sozialen Zusammenleben, 
die Ausbildung schöpfe-
rischer Fähigkeiten, För-
derung der Team- und To-
leranzfähigkeit sowie die 
Erweiterung von Kennt-
nissen und Fähigkeiten 
weitere Erziehungsziele.

3.3 Zusammenarbeit zwischen Kin-
dertagesstätte, Sorgeberechtig-
ten und Fachbehörden.

 Die Einrichtungen sowie die Sor-
geberechtigten sind zur regel-
mäßigen und engen Zusammen-
arbeit angehalten. Es wird ein 
partnerschaftlicher und koopera-
tiver Umgang angestrebt. Selbi-
ges gilt für die Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Fachbehör-
den. 

 
§ 4 

Inklusive Erziehung, Bildung und  
Betreuung von Kindern mit und ohne 

Behinderungen in  
Kindertageseinrichtungen 

1. Die inklusive Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern mit und ohne 
Behinderung zu ermöglichen, ist ein 
grundsätzliches Ziel der Stadt Kenzin-
gen. Die Umsetzung erfolgt auf Grund-
lage der Richtlinien zur inklusiven Er-
ziehung, Bildung und Betreuung von 
Kindern mit und ohne Behinderun-
gen in Kindertageseinrichtungen des 
Kommunalverbandes für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg (KVJS), 
den Regelungen des SGB VIII, des Ki-
TaG sowie des Orientierungsplans Ba-
den-Württemberg.

2. Behindert sind Kinder, bei denen eine 
Behinderung im Sinne des Sozialge-
setzbuches – Neuntes Buch (SGB IX) 
festgestellt ist. Von einer Behinderung 
bedrohte Kinder sind gleichgestellt, 
sofern zu befürchten ist, dass eine Be-
hinderung im Sinne des SGB IX eintre-
ten wird. Die bloße heilpädagogische 
Betreuung eines Kindes reicht für den 
Begriff „von Behinderung bedroht“ 
nicht aus. Der Nachweis erfolgt durch:
2.1 Ein fachärztliches Gutachten, wenn 

der Träger die darin enthaltenen 
Aussagen für ausreichend hält,

2.2 ein Fördergutachten einer aner-
kannten Beratungsstelle, wenn 
der Träger die darin enthaltenen 
Aussagen für ausreichend hält.

2.3 Dem Träger ist es in den Fällen 
des 2.1. und 2.2. vorbehalten, das 
Gesundheitsamt zu konsultieren.

3. Die organisatorischen Voraussetzun-
gen werden in einer zu bestimmenden 
Kindertagesstätte nach Anhörung aller 
Beteiligten vom Träger vorgehalten.

4. Grundvoraussetzung für die Aufnah-
me von Inklusionskindern ist die Be-
reitschaft der Sorgeberechtigten, ihre 
Kinder während der Aufenthaltszeit 
in den Kindertagesstätten integrativ 
betreuen zu lassen. Der erforderliche 
Betreuungsumfang ist seitens der Sor-
geberechtigten durch die Konsultation 
eines Facharztes oder einer anerkann-
ten Beratungsstelle feststellen zu las-
sen.

 Dem Träger ist es vorbehalten, das Ge-
sundheitsamt zu konsultieren. Alles 
Weitere kann in einer Dienstanwei-
sung geregelt werden.

5. Die Betreuung von Inklusionskindern 
kann nur dann und nur solange erfol-
gen, wie die organisatorischen, perso-
nellen und finanziellen Voraussetzun-
gen und Möglichkeiten bestehen. Im 
Übrigen muss die Betreuung eines In-
klusionskindes auch tatsächlich mög-
lich sein.

6. Der zeitliche Betreuungsumfang kann 
in Absprache zwischen den Sorgebe-
rechtigten und dem Träger einschränkt 
oder auf eine bestimmte Tageszeit fest-
gelegt werden.

7. Die Sorgeberechtigten sind zur Mit-
wirkung, insbesondere zur Mitwirkung 
bei der finanziellen Sicherung, ver-
pflichtet.

 
§ 5 

Aufnahmevoraussetzungen 
1. In den Kindertagesstätten werden 

Kinder ab dem vollendeten ersten Le-
bensjahr bis zum Schuleintritt betreut. 
Die Aufnahme des Kindes erfolgt in der 
Regel zum 1. des Folgemonats.

2. Kinder, deren Aufnahme in städtischen 
Kindertagesstätten beantragt wird, 
sind vorher ärztlich untersuchen zu 
lassen. Das Untersuchungsergebnis ist 
bei Anmeldung des Kindes der Einrich-
tungsleitung unaufgefordert vorzule-
gen. § 4 Abs. 2 dieser Satzung bleibt 
unberührt.

3. Die Prüfung der Aufnahmevorausset-
zungen und die Platzvergabe erfolgt 
zentral durch den Träger. Die Sorgebe-
rechtigten erhalten über die Entschei-
dung und über die Aufnahme des Kin-
des eine schriftliche Nachricht.

 
§ 6 

Aufnahme 
1. Die Voranmeldung auf einen Betreu-

ungsplatz für das jeweils neue Kinder-
gartenjahr hat bis spätestens 31. März 
des laufenden Kalenderjahres zu er-
folgen. Das Kindergartenjahr beginnt 
und endet mit den Sommerferien. Die 
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Voranmeldung hat schriftlich durch 
die Sorgeberechtigten zu erfolgen.

2. Wünsche der Sorgeberechtigten in Be-
zug auf die Aufnahme des Kindes in 
einer bestimmten Einrichtung oder in 
einer bestimmten Betreuungsgruppe, 
werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Ein Rechtsanspruch der Sorgeberechtig-
ten auf die Aufnahme in eine bestimmte 
Einrichtung oder in eine bestimmte Be-
treuungsgruppe besteht nicht.

3. Ohne schriftliche Zustimmung des Trä-
gers dürfen Kinder in den städtischen 
Einrichtungen nicht, auch nicht vor-
übergehend oder zeitweise, betreut 
werden.

  
§ 7 

Abmeldung 
1. Die Abmeldung kann nur auf das Ende 

eines Monats erfolgen. Sie ist mindes-
tens vier Wochen im Voraus dem Trä-
ger schriftlich zu übersenden.

2. Die Schulanfängerkinder dürfen bis 
zur Einschulung die Einrichtung be-
suchen. Bei dem Wechsel von der Ein-
richtung in die Schule bedarf es keiner 
schriftlichen Abmeldung seitens der 
Sorgeberechtigten.

3. Der Träger kann mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende den Be-
treuungsvertrag schriftlich kündigen, 
wenn
3.1 das Kind die Einrichtung länger 

als vier Wochen unentschuldigt 
nicht mehr besucht hat,

3.2. der zu entrichtende Elternbeitrag 
für zwei aufeinanderfolgende 
Monate nicht bezahlt wurde. 

 
§ 8 

Betreuungsausschluss 
1. Verzichten Sorgeberechtigte länger als 

vier Wochen auf die Betreuung ihrer 
Kinder, ohne die Einrichtungsleitung 
zu unterrichten, kann das Kind auf An-
trag der Einrichtungsleitung durch den 
Träger vom Besuch der Kindertages-
stätte ausgeschlossen werden. Zuvor 
sollen die Sorgeberechtigten angehört 
werden.

2. Bei einer Erkrankung des Kindes, ei-
nes Familienmitgliedes oder eines in 
der Familie wohnenden Dritten an 
einer ansteckenden Krankheit, ist das 
Kind vorübergehend vom Besuch der 
Kindertagesstätte ausgeschlossen. 
Die Sorgeberechtigten sind in diesen 
Fällen verpflichtet, die Einrichtungs-
leitung oder eine pädagogische Fach-
kraft der Einrichtung über die Erkran-
kung zu unterrichten.

 Ansteckende Krankheiten sind bei-
spielsweise ansteckende Darmer-
krankungen, Diphtherie, Gelbsucht, 
übertragbare Hautkrankheiten, Keuch-
husten, Kinderlähmung, Kopfläuse, 
Masern, Mumps, Röteln, Scharlach, 
Tuberkulose, Windpocken. Diese Auf-
zählung ist exemplarisch und nicht ab-
schließend. 

3. Fehlt ein Kind voraussichtlich länger 
als drei Tage ist die Einrichtungsleitung 
zu benachrichtigen.

4. Vor der Wiederaufnahme der Betreu-
ung des Kindes kann die Einrichtungs-
leitung von den Sorgeberechtigten die 
Vorlage einer ärztlichen Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung verlangen.

 
§ 9 

Erkrankung der Kinder 
1. Die Einrichtungsleitung ist berechtigt, 

die Betreuung von Kindern gegenüber 
den Sorgeberechtigten abzulehnen. 
Dies gilt insbesondere bei Erkältungs-
krankheiten, Hautausschlägen, Hals-
schmerzen, Erbrechen, Diarrhöe, Fie-
ber oder dergleichen. Bei Abwesenheit 
der Einrichtungsleitung entscheidet 
die für die Betreuung des Kindes zu-
ständige pädagogische Fachkraft.

2. In Zweifelsfällen haben die Sorgebe-
rechtigten auf Verlangen der Einrich-
tung eine ärztliche Unbedenklichkeits-
bescheinigung vorzulegen.

3. Erkrankungen der Kinder haben keine 
Auswirkungen auf die Bemessung und 
Zahlung der Benutzungsgebühr.

 
§ 10 

Öffnungszeiten 
1. Die Festsetzung der regelmäßigen Öff-

nungszeiten der städtischen Kinderta-
gesstätten erfolgt, auf Vorschlag der 
Einrichtungsleitung durch den Träger 
der Einrichtung. Zuvor ist der Eltern-
beirat zu hören.

2. Die Öffnungszeiten nach Absatz 1 sind 
nach Möglichkeit zwischen 7.00 Uhr 
und 17.30 Uhr vorzusehen. Sie orien-
tieren sich bei ihrer Festlegung an dem 
zeitlichen Betreuungsbedarf.

 
§ 11 

Benutzungsgebühren 
1. Grundsätze  

1. Für die Benutzung von Kinderbe-
treuungseinrichtungen werden 
von den Sorgeberechtigten Be-
nutzungsgebühren gem. Ziffer 4 
erhoben. 

1.2. Gebührenmaßstab  
 Die Benutzungsgebühr richtet 

sich nach der Anzahl der Kinder 
unter 18 Jahren im Haushalt des 
Gebührenschuldners, nach der 
Betreuungsform und nach dem 
Umfang der Betreuungszeit.  

1.3. Erscheint ein Kind nicht zum fest-
gesetzten Aufnahmetermin und 
verzichten die Sorgeberechtigten 
schlüssig oder durch ausdrückli-
che Erklärung auf die Aufnahme 
und Betreuung des/der Kindes/
Kinder, so wird eine Benutzungs-
gebühr in Höhe des vollen mo-
natlichen Betrages erhoben. 

2. Entstehung und Fälligkeit der Benut-
zungsgebühr
2.1. Die Benutzungsgebühr entsteht 

mit dem Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme der städtischen 
KiTa, soweit § 9 Abs. 1.3 nicht an-
zuwenden ist. Bei Aufnahme von 
Kindern ab dem 15. des laufen-
den Monats wird die Hälfte der 
Benutzungsgebühr berechnet. 

2.2 Es handelt sich um pauschalierte 
monatliche Benutzungsgebühren. 
Insoweit werden Benutzungsge-
bühren bei allgemein üblichen 
Ferienschließungen nicht erstattet. 
Für den Monat August werden kei-
ne Benutzungsgebühren erhoben. 

2.3 Benutzungsgebühren werden 
auch dann nicht erstattet, 
2.3.1 bei vorübergehender 
 Schließung der KiTa die 

nicht vom Träger zu ver-
treten ist (höhere Gewalt),

2.3.2  bei Erkrankungen des Kin-
des/der Kinder, die einen 
vorübergehenden Aus-
schluss von der Betreuung 
in der KiTa erfordern,  

2.3.3 bei Schließung der KiTa 
aus betriebsinternen 
Gründen, wenn der El-
ternbeirat zugestimmt 
hat. Die Zustimmung des 
Elternbeirates ist nicht er-
forderlich bei gesetzlich 
vorgeschriebenen oder 
mehrtägigen betriebsbe-
dingten Schließungen.

3. Allgemeine Bemessungsgrundsätze 
der Benutzungsgebühren 
3.1 Dem Grundbetrag, den die Sor-

geberechtigten für die Betreuung 
ihrer Kinder in den städtischen 
KiTa beim Träger zu entrichten 
haben, liegt die Regelbetreuung 
von höchstens 6,5 Zeitstunden 
nach § 1 Abs. 3 Ziff. 3.2 dieser Sat-
zung zugrunde. 

3.2 Die Benutzungsgebühren wer-
den je Kind und Betreuungsplatz 
erhoben. Die Höhe der Grund-
gebühr bestimmt sich nach der 
Anzahl der Kinder, die noch 
nicht das 18. Lebensjahr voll-
endet haben und die nicht nur 
vorübergehend im Haushalt des 
Gebührenschuldners leben. Un-
terhaltsberechtigte Kinder, die 
nicht im Haushalt des Gebühren-
schuldners leben, werden nicht 
berücksichtigt. Ändert sich die 
Zahl der berücksichtigungsfähi-
gen Kinder, so wird die Gebühr 
entsprechend Ziffer 6 neu festge-
setzt. 

4. Gebührenhöhe 
I.  Regelbetreuung - 
 30,5 Wochenstunden 
 Verlängerte Öffnungszeit - 
 30 Wochenstunden 
 Verlängerte Betreuungszeit - 
 33 Wochenstunden 
4.1 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit einem Kind beträgt 
 die Gebühr  195 Euro
4.2 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit zwei Kindern beträgt 
 die Gebühr  160 Euro
4.3 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit drei Kindern beträgt 
 die Gebühr  110 Euro
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4.4 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit mindestens vier Kindern 
 beträgt die Gebühr  65 Euro
 
II.  Verlängerte Öffnungszeit – 
 35 Wochenstunden 
4.5 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit einem Kind 
 beträgt die Gebühr  270 Euro
4.6 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit zwei Kindern beträgt 
 die Gebühr  225 Euro
4.7 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit drei Kindern 
 beträgt Gebühr  160 Euro
4.8 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit mindestens vier Kindern
 beträgt die Gebühr  100 Euro
 
III.  Ganztagesbetreuung – 
 45 Wochenstunden 
4.9 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit einem Kind 
 beträgt die Gebühr  325 Euro
4.10 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit zwei Kinder 
 beträgt die Gebühr  270 Euro
4.11 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit drei Kinder 
 beträgt die Gebühr  190 Euro
4.12 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit mindestens vier Kinder 
 beträgt die Gebühr  110 Euro
 
IV.  Kleinkindbetreuung - 
 22,5 Wochenstunden 
4.13 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit einem Kind 
 beträgt die Gebühr  290 Euro
4.14 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit zwei Kindern 
 beträgt die Gebühr  240 Euro
4.15 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit drei Kindern 
 beträgt die Gebühr  170 Euro
4.16 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit mindestens vier Kindern 
 beträgt die Gebühr  100 Euro
 
V.  Krippenbetreuung - 
 30 Wochenstunden 
4.17 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit einem Kind 
 beträgt die Gebühr  400 Euro
4.18 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit zwei Kindern 
 beträgt die Gebühr  330 Euro
4.19 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 

 mit drei Kindern 
 beträgt die Gebühr  230 Euro
4.20 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit mindestens vier Kindern 
 beträgt die Gebühr  130 Euro
 
VI.  Krippenbetreuung - 
 35 Wochenstunden 
4.21 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit einem Kind 
 beträgt die Gebühr  475 Euro
4.22 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit zwei Kindern 
 beträgt die Gebühr  395 Euro
4.23 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit drei Kindern 
 beträgt die Gebühr  280 Euro
4.24 Für die Betreuung eines 
 Kindes aus einer Familie 
 mit mindestens vier Kindern 
 beträgt die Gebühr  175 Euro

 
5. Zahlung der Benutzungsgebühren 

5.1 Die Benutzungsgebühren sind 
von den Sorgeberechtigten bis 
zum 5. eines jeden Monats im Vo-
raus dem Träger der KiTa zu über-
weisen. Bleiben Sorgeberechtigte 
zwei monatliche Benutzungsge-
bühren in Verzug, gilt das Kind als 
abgemeldet. 

 Die Abmeldung wird wirksam 
am 10. des Monats, der dem 
zweimonatigen Zahlungsverzug 
folgt. Diese Regelung entbindet 
die Sorgeberechtigten nicht von 
ihrer Verpflichtung, rückständige 
Benutzungsgebühren zu zahlen. 

 Bei Abmeldung aus Zahlungs-
verzug ist eine Wiederaufnahme 
des Kindes nur auf Antrag und 
nur dann möglich, wenn beson-
dere Gründe, die in der Person 
des Kindes liegen, vorhanden 
sind und wenn die rückständigen 
Benutzungsgebühren von den 
Sorgeberechtigten einschließlich 
aller Nebenkosten ausgeglichen 
wurden. 

5.2 Kann eine Betreuung der Kin-
der aus Gründen, die in ihrer 
Person liegen (Krankheit) in der 
KiTa nicht erfolgen oder verzich-
ten Sorgeberechtigte vorüber-
gehend auf eine Betreuung, so 
bleibt die Zahlungspflicht für 
die maßgebenden vollen Benut-
zungsgebühren bestehen. 

5.3 Bei Schuleintritt eines Kindes en-
det die Verpflichtung zur Zahlung 
der Benutzungsgebühr mit der 
Abmeldung durch die Einrich-
tungsleitung des Kindes aus der 
KiTa. 

5.4 Verändert sich die Anzahl der be-
rücksichtigungsfähigen Kinder 
gem. Ziffer 3.2 ist dies umgehend 
der Stadtverwaltung mitzuteilen. 
Die sich daraus ergebende Ge-
bührenänderung wird zum 1. des 

Folgemonats berücksichtigt. Bei 
verspäteter Mitteilung werden 
daraus resultierende Gebühren-
minderungen höchstens drei Mo-
nate rückwirkend berücksichtigt. 

 
§ 12 

Schließzeiten der Kindertagesstätten 
1. Die Schließzeiten der städtischen Kin-

dertagesstätten werden in Anlehnung 
an die landeseinheitlich geregelten 
Schulferien festgesetzt. Die Festlegung 
der Schließzeiten erfolgt auf Vorschlag 
durch die Einrichtungsleitung durch 
den Träger. Zuvor ist der Elternbeirat 
zu hören. Die Schließzeiten werden 
jährlich im Voraus festgesetzt.

2. Müssen städtische Kindertagesstätten 
aus besonderem Anlass geschlossen 
werden, sind die Sorgeberechtigten 
möglichst zeitnah zu unterrichten. Die 
Entscheidung trifft der Träger in Ab-
stimmung mit der Einrichtungsleitung. 

§ 13 
Versicherungsschutz und  

Aufsichtspflicht 
1. Die in eine städtische Kindertagesstät-

te aufgenommenen Kinder genießen 
gemäß Sozialgesetzbuch – Siebtes 
Buch (SGB VII) Versicherungsschutz ge-
gen Unfall für
1.1 alle Tätigkeiten, die mit dem Auf-

enthalt in der Kindertagesstätte 
zusammenhängen (tägliche Be-
treuung, Ausflüge, Veranstaltun-
gen, Feste),

1.2 den direkten Weg zur und von 
der Tagesstätte,

1.3 Veranstaltungen der Kinder-
tagesstätte außerhalb deren 
Grundstücks, sofern es sich dabei 
um eine Veranstaltung handelt, 
die auf Veranlassung der Fach-
kräfte durchgeführt wird. 

2. Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und 
von der Kindertagesstätte eintreten, 
sind unverzüglich, spätestens jedoch 
nach 24 Stunden, zu melden. Die Mel-
dung erfolgt schriftlich durch die Sor-
geberechtigten an die Einrichtungslei-
tung.

3. Für den Verlust, die Beschädigung oder 
die Verwechslung beweglicher Sachen 
der Kinder, wird keine Haftung über-
nommen. Dies gilt nicht, wenn dem 
Träger oder einer für den Träger täti-
gen Person Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit zu Last fällt.

4. Die Aufsichtspflicht des Trägers der 
Einrichtung beginnt mit der Übernah-
me des Kindes durch die Betreuungs-
kräfte in der Einrichtung. Die Aufsichts-
pflicht endet mit der Übergabe des 
Kindes an die Sorgeberechtigten. Im 
Übrigen obliegt die Pflicht zur Aufsicht 
ausschließlich den Sorgeberechtigten.

5. Während der Betreuung der Kin-
der in der Kindertagesstätte sowie 
bei Veranstaltungen außerhalb des 
Grundstücksbereichs, obliegt die Auf-
sichtspflicht der eingesetzten pädago-
gischen Fachkraft. Sind mehrere Fach-
kräfte eingesetzt, üben sie die Aufsicht 
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gemeinsam aus. Dies gilt nicht, wenn 
einer Fachkraft die Aufsicht von der 
Einrichtungsleitung ausdrücklich 
übertragen worden ist.

6. Sollen Kinder ohne Begleitung Volljäh-
riger den Heimweg antreten, bedarf es 
hierfür einer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Sorgeberechtigten.

 
§ 14 

Mitwirkung der Eltern 
1. Die Eltern der in einer städtischen Kin-

dertagesstätte betreuten Kinder wer-
den durch den jährlich zu wählenden 
Elternbeirat vertreten.

2. Die Beteiligung der in den städtischen 
Kindertagesstätten gebildeten Eltern-

beiräte richtet sich nach den Richtlini-
en des Arbeits- und Sozialministeriums 
Baden-Württemberg über die Bildung 
und die Aufgaben der Elternbeiräte.

 
§ 15 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt zum 1. September 2021 
in Kraft. 

 
Kenzingen, 16.07.2021 
 
gez. 
Matthias Guderjan 
Bürgermeister 
 

Hinweis 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber der 
Stadt geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 

Impressum:
Herausgeber: Stadt Kenzingen
Verantwortlich für die amtlichen und für 
die Mitteilungen der Verwaltung und für 
die Amts- und Sprechtage städt. Einrich-
tungen:
Matthias Guderjan, Bürgermeister,
Tel. 07644/900-100.
Verantwortlich für alle übrigen Bekannt-
machungen sind ausschließlich die 
Auftraggeber.
- Redaktionelle Änderungen aus 
technischen Gründen jedoch vorbehalten
Verantwortlich für den Anzeigenteil/ Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel.07771/9317-11, Fax 07771/9317-40,
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage:www.primo-stockach.de

Stadtverwaltung / Behörden

Entwicklungspro-
gramm Ländlicher 
Raum (ELR)  

Ausschreibung für 2022 
Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz (MLR) hat das 
Jahresprogramm 2022 zum Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR) ausge-
schrieben. 
 
Das ELR 
Mit dem ELR hat das Land Baden-Württem-
berg ein umfassendes Förderangebot für 
die strukturelle Entwicklung ländlich ge-
prägter Dörfer und Gemeinden geschaffen. 
Gefördert werden Projekte, die lebendige 
Ortskerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen 
und Arbeiten ermöglichen, eine wohnortna-
he Versorgung mit Waren und Dienstleistun-
gen sichern sowie zukunftsfähige Arbeits-
plätze schaffen. Ziel des Jahresprogramms 
2022 ist, Impulse zur innerörtlichen Ent-
wicklung und Aktivierung der Ortskerne zu 
setzen. Projektträger und Zuwendungsemp-
fangende können neben den Kommunen 
beispielsweise auch Vereine, Unternehmen 
und Privatpersonen der Ortsteile Nordweil, 
Bombach und Hecklingen sein. 
 
Wo liegen die Förderschwerpunkte? 
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung 
steht die Sicherung der örtlichen Grundver-
sorgung mit Waren und Dienstleistungen 
des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im 
Vordergrund. Gefördert werden unter ande-
rem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgerei-
en, Bäckereien und Handwerksbetriebe. 
 
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenent-
wicklung werden die Erhaltung und Stär-
kung der Ortskerne insbesondere durch 
Umnutzung vorhandener Bausubstanz, 
Maßnahmen zur Erreichung zeitgemäßer 
Wohnverhältnisse (umfassende Moderni-
sierungen); innerörtliche Nachverdichtung 

(ortsbildprägende Neubauten in Baulü-
cken); Verbesserung des Wohnumfeldes, 
Entflechtung unverträglicher Gemenge-
lagen sowie die Neuordnung mit Baureif-
machung von Grundstücken gefördert. Bei 
eigengenutzten wohnraumbezogenen Pro-
jekten liegt der Regelfördersatz bei 30 %. 
Der Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt 
grundsätzlich 20.000 € (Modernisierung/
Neubau), bei Umnutzungen bis zu 50.000 €. 
Für den Förderschwerpunkt Wohnen/Inne-
nentwicklung wird etwa die Hälfte der zur 
Verfügung stehenden Mittel im Jahrespro-
gramm 2022 eingesetzt. 
 
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden 
vorrangig Projekte unterstützt, die zur Ent-
flechtung störender Gemengelagen im 
Ortskern beitragen. Darüber hinaus sind 
Projekte von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, die zum Erhalt der dezentralen 
Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und 
Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplät-
zen beitragen, förderfähig. 
 
CO2-Speicherzuschlag 
Wer bei Projekten überwiegend ressour-
censchonende, CO2 bindende Baustoffe im 
Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, kann grund-
sätzlich einen Förderzuschlag von 5 %-Punk-
ten auf den Regelfördersatz und eine erhöh-
te Maximalförderung bekommen, sofern 
dies nach beihilferechtlichen Bestimmun-
gen möglich ist. 

Antragsverfahren 
Anträge auf Aufnahme in das Förderpro-
gramm können ausschließlich von den 
Städten/Gemeinden gestellt werden. Diese 
Aufnahmeanträge enthalten auch die priva-
ten Projekte. 
 
Das MLR entscheidet im Frühjahr 2022 über 
die Aufnahme in das ELR. Daher ist es not-
wendig, dass die Unterlagen zu den privaten 
Projekten bis spätestens 20.08.2021 bei der 
Stadt Kenzingen vorliegen. 

Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine 
Förderung in Frage kommen könnte, so 
wenden Sie sich an Frau Annette Shkodra, 
Tel. 07644 900122, E-Mail: shkodra@kenzin-
gen.de, um die erforderlichen Unterlagen 
abzustimmen. 
 
Es können nur Projekte zur Förderung vorge-
schlagen werden, die zeitnah im Anschluss 
an die Förderentscheidung im Frühjahr 2022 
umgesetzt und davor nicht begonnen wor-
den sind. 
 
Weitere allgemeine Informationen über die 
Fördervorrausetzungen, die Förderhöhe 
und das Verfahren zur Antragstellung finden 
Sie unter https://mlr.baden-wuerttemberg.
de/de/unsere-themen/laendlicher-raum/
foerderung/elr
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Bundesagentur  
für Arbeit

Online-Informationsabend für Eltern 
„Schule aus, Zukunft an!“ 
Eltern sind für ihre Kinder die wichtigsten 
Ansprechpartner, wenn es um Berufsorien-
tierung, Berufswahl oder Ausbildungssuche 
geht. 
Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
Freiburg richtet deshalb Online-Informati-
onsabende für Eltern aus. Eltern erhalten 
Antworten auf Fragen zu Studium, Ausbil-
dung, Schulen und Überbrückungsmöglich-
keiten.  
Für Eltern von Kindern mit Abitur oder Fach-
hochschulreife findet der nächste virtuelle 
Elternabend am 20. Juli, 19 Uhr, statt. Nach 
Anmeldung per E-Mail an Freiburg.Hoch-
schulteam@arbeitsagentur.de erhalten El-
tern den Einwahllink und die Zugangsdaten. 
Für Eltern von Kindern mit Mittlerer Reife, 
Hauptschulabschluss oder ohne Schulab-
schluss findet der Online-Elternabend am 
22. Juli, 19 Uhr, statt. Einwahllink und Zu-
gangsdaten gibt es nach Anmeldung per 
E-Mail an 
Freiburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de. 

Last-Minute-Börse 2021 
„Finde Deinen Ausbildungsplatz!“ 
Am Freitag, 30. Juli, von 13 bis 16 Uhr, treffen 
sich in einer Outdoor-Veranstaltung vor der 
Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Stra-
ße 77, Ausbildungsbetriebe, Lehrstellen-
suchende und Experten des Ausbildungs-
marktes zur „Last-Minute-Börse 2021“. 
 
Auf dem Lehrstellenmarkt wird vor Beginn 
der Schulferien der Endspurt eingeläutet. 
Bewerberinnen und Bewerber ohne Aus-
bildungsstellen haben noch gute Chan-
cen, wenn neben dem Wunschberuf auch 
Alternativberufe miteinbezogen werden. 
Berufsberater sowie Ausbildungsexperten 
der Kammern informieren und beraten Ju-
gendliche und junge Erwachsene, die in 
diesem Jahr noch mit einer Ausbildung star-
ten wollen. Darüber hinaus geben sie einen 
Überblick über die jetzt noch freien Ausbil-
dungsplätze bei Betrieben und Schulen. Ar-
beitgeber aus unterschiedlichen Branchen 
präsentieren ihre offenen Lehrstellen. Ex-
pertentipps gibt es zu den Themen Berufs-
wahl, Bewerbung, Vorstellungsgespräch, 
Eignungstest und Praktika. Weitere Angebo-
te sind der Bewerbungsunterlagen-Check 
und das „GastroMobil“, ein multimedial aus-
gebauter Linienbus, der mit abwechslungs-
reichen Spielen, Aktionen und Aufgaben 
Wissenswertes über Berufe der Gastronomie 
und Hotellerie vermittelt. 
 
Ende Juni waren im Bezirk der Agentur für 
Arbeit Freiburg noch 1.527 Ausbildungsstel-
len in zahlreichen Berufen für Herbst 2021 
unbesetzt. 1.581 Jugendliche befanden sich 
zeitgleich noch auf der Suche nach einem 
solchen. 
 
Die Last-Minute-Börse ist eine Gemein-
schaftsaktion der Agentur für Arbeit Frei-
burg, der Industrie- und Handelskammer 
Südlicher Oberrhein und der Handwerks-
kammer Freiburg. Das „GastroMobil“ ist ein 
Angebot des Hotel- und Gaststättenverban-
des DEHOGA Baden-Württemberg. 
 
 

Kreistagssitzung am 19. Juli 
2021 in der Emmendinger 
Steinhalle 
Der Kreistag kommt am Montag, 19. Juli 
2021 um 15:00 Uhr in der Emmendinger Ste-
inhalle (Steinstraße 1) zur nächsten Sitzung 
zusammen. Auf der Tagesordnung steht der 
Nahverkehrsplan für den Landkreis Emmen-
dingen, ein Bericht zur wirtschaftlichen Situ-
ation des Kreiskrankenhauses im Jahr 2020 
und das künftige Verfahren zur Erhebung 
der Kreisumlage. Außerdem vergibt das Gre-
mium Bauarbeiten für die Fahrbahn-Sanie-
rung der Kreisstraße zwischen Wyhl und der 
L 113 und für die Fluchttreppe der Carl-Helb-
ing-Schule in Emmendingen. Der Kreistag 

entscheidet über den Antrag des Denzlinger 
Kreisrats Otto Frey zum Ausschieden aus 
dem Gremium. Die Bevölkerung ist zur öf-
fentlichen Sitzung herzlich eingeladen. 
 
 

Sonderaktion: Impfen ohne 
Voranmeldung in Kenzingen, 
Emmendingen und Waldkirch 
Das Kreisimpfzentrum Kenzingen startet in 
Kenzingen, Emmendingen und Waldkirch 
Sonderimpfaktionen, um noch mehr Men-
schen eine Erstimpfung zu ermöglichen und 
damit einen Schutz gegen Covid-19 aufzu-
bauen. Das Besondere: Eine Voranmeldung 
oder Buchung für diese Impftermine ist 
nicht erforderlich, so dass die Impfwilligen 
ohne vorherige Festlegung spontan zur 
Impfung kommen können. Bei entsprechen-
den Andrang sind Wartezeiten möglich. 
Sollten alle Impfdosen bei großem Andrang 
aufgebraucht sein, gibt es ein Terminange-
bot für einen Ersatztermin in Kenzingen in-
nerhalb der folgenden Tage. 
Die drei Standorte für die Impfung sind be-
wusst so über den Landkreis verteilt, dass 
der Weg zur Impfung nicht weit ist. Der Impf-
stoff kann frei gewählt werden, zum Einsatz 
kommen die Impfstoffe von Biontech-Pfizer, 
AstraZeneca und Johnson & Johnson. Jeder 
erhält bei der Impfung seinen Termin für die 
erforderlich Zweitimpfung, die am genann-
ten Tag jedoch im Kreisimpfzentrum in Ken-
zingen erfolgt. Beim Impfstoff von Johnson 
& Johnson ist nur eine Impfung erforderlich. 
Zur Impfung können alle Personen über 18 
Jahre unabhängig vom Wohnort kommen, 
für Kinder und Jugendliche gelten für eine 
Impfung gesonderte Bedingungen, über die 
das Landratsamt Emmendingen auf seiner 
Internetseite www.landkreis-emmendin-
gen.de > Kreisimpfzentrum informiert. Bitte 
beachten: Diese Impfaktion in Kenzingen, 
Emmendingen und Waldkirch gilt für Er-
stimpfungen, Zweitimpfungen sind nicht 
möglich. 

Die Termine für die Sonderimpfungen: 
Kenzingen: Samstag, 17. Juli und Sonntag, 
18. Juli 2021 jeweils von 8:00 bis 11:00 sowie 
13:00 bis 16:00 Uhr im Kreisimpfzentrum 
Kenzingen (Industriestraße 26). 
Emmendingen: Samstag, 17. Juli 2021 von 
10:00 bis 15:00 Uhr in der Fritz-Boehle-Halle 
im Bürkle-Bleiche (Rosenweg 2) 
Waldkirch: Sonntag, 18. Juli 2021 von 10:00 
bis 15:00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses 
(am Marktplatz). 
 
 

Anfahrt zum Kreisimpf- 
zentrum Kenzingen  
ab dem 14. Juli erschwert 
Derzeit saniert das Regierungspräsidium 
Freiburg (RP) die B3 bei Kenzingen zwischen 
Hecklingen und Herbolzheim (Kreis Emmen-
dingen) auf einer Länge von 4,2 Kilometern, 
wodurch es abschnittsweise bis Anfang Au-
gust zu Sperrungen kommt. Die Anfahrt aus 
Richtung Emmendingen zum Kreisimpfzen-
trum wird ab dem 14. Juli 2021 für etwa zwei 

Die Stadt Herbolzheim im Breisgau 
mit rund 11.000 Einwohnern bietet 
eine hohe Wohnqualität und eine In-
frastruktur mit guten Bildungs- und 
Freizeitangeboten. Die Stadt ist zu-
kunftsorientiert ausgerichtet und stellt 
insbesondere die Verbesserung der Le-
bensqualität für alle Bürgerinnen und 
Bürger in den Mittelpunkt. 

Wir besetzen zum nächstmöglichen 
Termin, frühestens zum 01. Septem-
ber 2021, die neu geschaffene Stelle 
eines/einer 

Klimaschutzmanagers/in 
(m/w/d) 
in Vollzeit 

Die Stelle ist im Rahmen eines Förder-
programmes auf 3 Jahre befristet. 
 
Für Auskünfte steht Ihnen Herr Bür-
germeister Thomas Gedemer (07643 
9177-20) gerne zu Verfügung. Das aus-
führliche Stellenangebot finden Sie 
unter www.stadt-herbolzheim.de (Ver-
waltung & Bürgerservice/Stellenange-
bote). Bitte senden Sie Ihre Bewerbung 
bis zum 13.08.2021 an Stadt Herbolz-
heim, Hauptstr. 26, 79336 Herbolzheim 
oder gerne auch elektronisch an 
personalamt@stadt-herbolzheim.de. 
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Wochen nicht über die B3 erfolgen können, 
sondern muss ab dem Malterdinger Ei über 
die L 113 nach Riegel und vom Kreisverkehr 
zwischen Riegel und Forchheim über die 
L105 nach Kenzingen erfolgen. Dies bedeu-
tet einen Umweg von etwa fünf Kilometern 
und bedarf im Normalfall eine einzukalkulie-
rende Zusatzzeit von fünf Minuten. 
 
 

Längere Wartezeiten bei Ab-
holung von Sperrmüll durch 
hohe Anmeldezahlen 
Jeder Haushalt erhält mit dem Abfallka-
lender jedes Jahr im Dezember zwei An-
meldekarten für Sperrmüll. Damit kann die 
Abholung des Sperrmülls zu jeder Zeit an-
gemeldet werden.
Die Abholung ist kostenlos, der genaue Ab-
holtag wird vom Abfuhrunternehmen nach 
Eingang der Karte schriftlich mitgeteilt. 

Derzeit können die Wartezeiten auf Grund 
der hohen Anmeldezahlen allerdings bis 
zu zehn Wochen dauern. Die Gegenstände 
müssen am Abholtag um sechs Uhr am Stra-
ßenrand bereitstehen. Eine Online-Beantra-
gung zur Abholung sowie Informationen 
darüber, was bei der Sperrmüll-Abholung 
mitgenommen wird und was nicht, findet 
sich im Internet auf der Seite des Landrat-
samts Emmendingen unter 
https://bit.ly/3AFaTxR. 
 
 

Seminar zur Geburtshilfe  
am 28. Juli 2021 
Das Kreiskrankenhaus Emmendingen bietet 
weiterhin regelmäßig jeden Monat Infover-
anstaltungen mit Chefarzt Dr. Roland Rein 
und Hebammen zu allen Fragen rund um 
die Entbindung, zur Betreuung vor und nach 
der Geburt, zur Wochenstation usw. an. Das 
nächste Web-Seminar ist am Mittwoch, 28. 

Juli 2021, von 18:30 bis 21:00 Uhr. Die Teil-
nahme am Web-Seminar ist kostenlos, eine 
vorherige Anmeldung unter Telefon 07641 
454 2271 ist erforderlich. Dort gibt es auch 
weitere Infos. Die Termine der weiteren In-
foveranstaltungen in diesem Jahr können 
auf der Internetseite des Kreiskrankenhaus 
www.krankenhaus-emmendingen.de unter 
der Rubrik Vorträge/Veranstaltungen abge-
rufen werden. 
 
 

Sie haben Interesse an 
einer Anzeigenschaltung?

0 7 7 7 1  /  9 3 1 7 - 1 1
w w w . p r i m o - s t o c k a c h . d e

Schulen und Kinder

Jugendpflege Kenzingen
Ferienspiele: 
Für die Ferienspiele werden ab sofort Anmeldungen angenom-
men. Das Programm gibt es hier im Amtsblatt und auf www.ken-
zingen.de 
Info und Anmeldung (am besten per Mail oder WhatsApp / SMS) 
bei der Jugendpflege! 
 
Angebote: 
Graffitiworkshop 
Wir möchten bis zu den Sommerferien die Wände in unseren Räu-
men verschönern. Wenn Ihr interessiert seid, meldet Euch bei uns. 
 
Aktion Skaterplatz 
Wir suchen engagierte Jugendliche, die sich mit uns zusammen 
um den Skaterplatz kümmern. Wenn Ihr interessiert seid, meldete 
Euch bei uns. 
 
Jugendraum: 
Montag, Mittwoch und Freitag 15:00 – 20: 00 Uhr
      (in den Schulwochen) 
 
Aktuell müsst Ihr Euch für das Juze nicht mehr anmelden. Wir müs-
sen aber Eure Anwesenheit dokumentieren. 
 
In den Räumen ist es momentan Pflicht einen Mundschutz zu tra-
gen. Wer Symptome hat, muss daheim bleiben. 
 
Ihr könnt die Möglichkeiten in den Räumen nutzen, wie z.B. Bil-
lard, Konsole, Boxsack oder auf dem Schulhof den Basketballkorb, 
die Fußballtore oder die Skateboards. 
Musikwerkstatt: 
Wenn Ihr gerne die Instrumente die zu einer Band gehören (Gitar-
re, Bass, Schlagzeug, Percussion, Keyboard und Mikrofon) auspro-
bieren der an einem der Instrumente üben wollt, kommt vorbei 
oder macht einen Termin mit uns aus. Natürlich dürft Ihr auch mit 
Eurer Band bei uns proben. 
 

Ideen für Angebote und Projekte als Kleingruppe werden gerne 
von uns entgegen-genommen! 
 
Kontakt: 
David Schwab - Betreuer Jugendraum 
Für Fragen und Anliegen zum Jugendraum 
jugendraum-kenzingen@t-online.de 

Christoph Meybrunn - Jugendpflege und Schulsozialarbeit 
Büro im OG des Kinderhaus (Balgerstraße 4; Eingang Grundschul-
betreuung) jugendpflege-kenzingen@t-online.de oder 
meybrunn@kenzingen.de 

Mobil: 0160 97802119 (auch WhatsApp) 
Festnetz:  07644 6063
Instagram:  jugendpflegekenzingen 
Facebook:  Jugend Kenzingen 
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39. Kenzinger 
Ferienspiele 2021 

„Aktiv daheim in Kenzingen“ 
 
Anmeldung und Information bei Jugendpfleger Christoph Meybrunn 
Mobil: 0160 97802119 
Mail: jugendpflege-kenzingen@t-online.de 
 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen die Teilnehmer bei allen 
Angeboten einen Mund- Nasenschutz dabei haben. Außerdem kön-
nen alle Angebote in der Regel nur nach vorheriger Anmeldung be-
sucht werden. Bei der Anmeldung sind Name, Adresse und Telefon-
nummer der Teilnehmer zu hinterlassen. 

Anmeldungen bei der Jugendpflege bitte per Mail oder WhatsApp, 
da wir Anrufe nicht jederzeit entgegen nehmen können. 
 
Nur wenn Sie eine Bestätigung der Jugendpflege erhalten, ist Ihr 
Kind angemeldet. 
 
Die Veranstaltungen finden zum großen Teil im Freien statt und kön-
nen bei schlechtem Wetter ausfallen. Info dazu bei der Jugendpflege. 
 
Alle Angebote finden nur unter der Vorrausetzung statt, dass die 
dann geltenden Coronaverordnungen dies zulassen. 
 
Die jeweiligen Anbieter sorgen für die erforderlichen Maßnahmen 
zur Vermeidung einer Infektion. Eine Garantie und Verantwortung 
für eine Nichtinfektion übernehmen die Jugendpflege und die je-
weiligen Anbieter nicht. Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr. 
 
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Kinder die in Kontakt zu ei-
ner mit Covid-19 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergan-
gen sind. Ebenfalls nicht teilnehmen dürfen Kinder mit Symptomen 
eines Atemweginfekts oder erhöhter Temperatur 
 
Der jeweilige Unkostenbeitrag wird vor Ort bezahlt. 
 
In diesem Jahr ist die Teilnehmerzahl bei den einzelnen Angebo-
ten reduziert, deshalb bei Anmeldung bitte den Termin verbindlich 
wahrnehmen oder frühzeitig absagen, damit andere Teilnehmer 
nachrücken können! 
 
Da bei den einzelnen Angeboten Bildaufnahmen gemacht werden 
und diese auch veröffentlicht werden, ist die Anmeldung für ein An-
gebot der Kenzinger Ferienspiele gleichbedeutend mit dem Einver-
ständnis zur Veröffentlichung. 
 
Trotz der Umstände wünschen wir allen Kindern schöne Som-
merferien und viel Spaß bei den Ferienspielen! 
 

------------------------------------------
 
Donnerstag, 29. Juli 
„Wanderung zur Kirnburg“ 
mit der Jugendpflege und Sabine Rehm (Burgführerin) 
Wir wandern zur Kirnburg (Start in Nordweil!!) und erfahren dort in-
teressantes über deren Geschichte! 
Treffpunktt Rathaus Nordweil 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 15:00 Uhr 
Unkostenbeitrag:  3 € 
Teilnahme nur Sonnenschutz und festem Schuhwerk! Zeckenschutz 
wird empfohlen! 
Die Teilnehmer müssen Verpflegung (ausreichend Trinken und Ves-
per) dabei haben. Von der Jugendpflege gibt es zusätzlich eine klei-
ne Erfrischung! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 

Freitag, 30. Juli 
„Kanutour auf der Alten Elz“ 
mit der Jugendpflege und Wildsport Tours 
Wir fahren mit dem Kanu von Riegel nach Kenzingen und lernen ak-
tiv unsere Heimat vom Wasser aus kennen. 
Treffpunkt:  Bootsanlegestelle Riegel (Info bei Anmeldung) 
Beginn: 14:00 Uhr 
Ende: ca. 17:00 Uhr in Kenzingen 
Vorrausetzung: Die Teilnehmer müssen schwimmen können und 
sich an die Anweisungen der Betreuer halten! 
Teilnahme nur mit Sonnencreme und Kopfbedeckung sowie Klei-
dung die nass werden darf. 
Getränk und kleine Stärkung werden empfohlen! 
ab 9 Jahren 
Unkostenbeitrag: 10,00 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 

Montag, 02. August 
„Sommerseife mit weitgereisten Düften“ 
mit Renate Günter-Bächle (Integrationsstelle Stadt Kenzingen) 
und der Jugendpflege 
Wonach riecht dein Sommer? Vielleicht nach Zitrone, Orange, Laven-
del oder Thymian? Woher kommen die Düfte und wie schaffen wir 
es, dass eine feine Seife nach Sommer riecht. 
So macht Hände waschen Spaß! 
Treffpunkt: Waldparkplatz Nestbruch 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 13:00 Uhr 
Unkostenbeitrag:  3,00 € 
Für alle Teilnehmer gibt es ein Getränk 
von 6 bis 10 Jahren 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Dienstag, 03. August (1) 
„Tischtennismobil“ 
mit dem Tischtennissportverein 
Das Tischtennismobil des Deutschen Tischtennis Bund (DTTB) 
kommt nach Kenzingen. Ihr könnt verschiedene Spielformen mit 
professionellen Trainern ausprobieren! 
Ort: Alte Halle (evt. Schulhof davor) 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 12:00 Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 1,00 € 
Alle Teilnehmer erhalten ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Dienstag, 03. August (2) 
„DRK- Bären-Hospital in Kenzingen“ 
mit dem DRK-Ortsverband 
Wundversorgung – Info über das DRK - Mitfahrt in Einsatzfahrzeu-
gen – kleine Erste Hilfe – Vermeidung von Haushaltsunfällen 
Ort: DRK Vereinsheim, Industriestraße 5 (gegenüber 
 dem städtischen Betriebshof) 
Beginn: 10:00 Uhr 
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Ende: 13:00 Uhr 
Unkostenbeitrag: 2,00 € 
Jedes Kind erhält ein Getränk und ein Laugengebäck 
von 7 bis 18 Jahren 
Anmeldung bei Diethelm Scholle 07644 230 
d.scholle@drk-kenzingen.de 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Mittwoch, 04. August (1) 
 „Tischtennisspaß im Schwimmbad“ 
mit dem Tischtennissportverein 
Das Tischtennismobil des Deutschen Tischtennisbund kommt ins 
Schwimmbad und wir verbessern unsere Kenntnisse mit Schlägern 
und kleinem weißen Ball. Daneben können wir das Schwimmbad 
genießen! 
Ort: Schwimmbad Herbolzheim 
Beginn: 10:00Uhr 
Ende: 12:00Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 1,00 € 
Jedes Kind erhält ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Mittwoch, 04. August (2) 
„Ran an die Karten! – Wir spielen Uno, Phase 10 & Co“ 
mit der Katholischen Öffentlichen Bücherei 
An die Spiele, fertig los! Wir spielen auch Hick-Hack im Gackelwack! 
Ort: Bücherei (Eisenbahnstraße 22) 
Beginn: 14:30 Uhr 
Ende: 16:30 Uhr 
ab 7 Jahren, jüngere Kinder in Begleitung 
Unkostenbeitrag:  1,00 € 
Jedes Kind erhält ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Donnerstag, 05. August (1) 
„Das Ökomobil bei uns daheim in Kenzingen“ 
mit der Jugendpflege 
Wir lernen die Tiere und Pflanzen des Waldes kennen! 
Ort: Waldparkplatz Nestbruch 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 12:00 Uhr 
Unkostenbeitrag:  3 € 
Teilnahme nur mit wetterfester Kleidung /Regen-, Sonnen- und Ze-
ckenschutz, sowie festem Schuhwerk! 
Jedes Kind erhält ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Donnerstag, 05. August (2) 
„Tischtennisspaß im Schwimmbad“ 
mit dem Tischtennisverein 
Das Tischtennismobil des Deutschen Tischtennisbund kommt ins 
Schwimmbad und wir verbessern unsere Kenntnisse mit Schlägern 
und kleinem weißen Ball. Daneben können wir das Schwimmbad 
genießen! 
Ort: Schwimmbad Herbolzheim 
Beginn: 16:00Uhr 
Ende: 18:00Uhr 
Ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 1,00 € 
Jedes Kind erhält ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 

Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 

Freitag, 06. August (1) 
„Junior Ranger erkunden den Wald“ 
mit Revierförster Johannes Kaesler und der Jugendpflege 
Wir machen einen Rundgang mit unserem Förster mit vielen interes-
santen Stationen auf denen wir aktiv mehr über Pflanzen und Tiere 
des Waldes bei uns daheim in Kenzingen erfahren! 
Treffpunkt: Sportheim Bombach 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende. 12:00 Uhr 
Unkostenbeitrag: 2,00 € 
Jedes Kind bekommt ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Freitag, 06. August (2) 
„Spiel Mit - Spiele in der Gruppe“ 
mit Norbert Stockert (Spielpädagoge) und der Jugendpflege 
Neue, bekannte und vergessene Spiele aktiv daheim in Kenzingen! 
Ort: Bürgerpark Altes Grün 
Gruppe 1  
Beginn: 14:00Uhr 
Ende: 15:30Uhr 
Gruppe 2 
Beginn: 16:00 Uhr 
Ende: 17:30 Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 2,00 € 
Jedes Kind erhält ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Freitag, 06. August (3) 
„Tischtennisturnier“ 
mit dem Tischtennissportverein 
Unter der Anleitung der Trainer des Tischtennismobils findet ein 
großes Turnier für alle statt. Alle Kinder und Jugendlichen können 
mitmachen! 
Ort: Schwimmbad Herbolzheim 
Beginn: 16:00 Uhr 
Ende: 18:00 Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 1,00 € 
Jedes Kind erhält ein Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Samstag, 07. August (1) 
„Laternen bauen aus Holzklötzchen“ 
mit den Kohlerhexen 
Wir bauen schöne Laternen aus einfachem Material und dürfen die-
se dann mit nachhause nehmen. 
Ort: Vereinsheim der Kohlerhexen (Industriestraße 6) 
Beginn: 14:00 Uhr 
Ende: 17:00 Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 5,00 € (für Material) 
Jedes Kind bekommt eine Brezel und eine Getränk! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Samstag, 07. August (2) 
„Tischtennisturnier für Jugendliche und Erwachsene“ 
mit dem Tischtennissportverein 
Auch für die größeren gibt es in diesem Jahr ein Tischtennisturnier 
unter Anleitung des Tischtennismobils! 
Ort: Schwimmbad Herbolzheim 



     FREITAG, 16. JULI 2021 | 13Mitteilungsblatt der Stadt KENZINGEN

Beginn: 17:00 Uhr 
Ende: 20:00 Uhr 
ab 14 Jahren 
Unkostenbeitrag:  1,00 € 
Anmeldung bei Benjamin Kleinstück 
Tel. 0177 7775335 

Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Montag, 09. August 
„Ausflug nach Waldkirch in den Schwarzwaldzoo“ 
mit der Jugendpflege 
Wir fahren mit dem Zug nach Waldkirch und beobachten dort Tiere 
aus unserer Heimat und anderen Ländern! 
Treffpunkt:  Bahnhof Kenzingen 
Beginn: 10:30 Uhr 
Ende: 16:30 oder 17:00 Uhr 
Unkostenbeitrag: 3,00 € mit Regiokarte 
 6,00 € ohne Regiokarte 
ab 9 Jahren 
Die Teilnehmer müssen ein Vesper und ausreichend zu Trinken dabei 
haben. Auf der Fahrt und im Zoo werden Kleingruppen gebildet. 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 

 
Dienstag, 10. August 
„Cajon Workshop“ 
mit Marcel Hellstab (Schlagzeuglehrer und Profimusiker) und der 
Jugendpflege 
Wir lernen die Cajon kennen, dürfen diese ausprobieren und spielen 
einfache Rhythmen zusammen! 
Ort: Schulhof (Grundschule an der Kleinen Elz) 
Gruppe 1: 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 12:00 Uhr 
Gruppe 2: 
Beginn: 12:30 Uhr 
Ende: 14:30 Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 4,00 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Mittwoch, 11. August 
„Radtour zur Lagerfeuerküche im Naturzentrum Rust“ 
mit der Jugendpflege 
Wir fahren aktiv von uns daheim in Kenzingen mit dem Rad nach 
Rust und lernen unter Anleitung eines Rangers wie man eine leckere 
Mahlzeit mit natürlichen Zutaten am Lagerfeuer zubereitet 
Treffpunkt: Schulhof der Grundschule an der Kleinen Elz 
Beginn: 12:30 Uhr 
Ende: ca. 17:30 Uhr 
ab 9 Jahren 
Unkostenbeitrag: 8,00 € 
Die Teilnehmer müssen ein verkehrssicheres Fahrrad fahren und ei-
nen Helm tragen! 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Donnerstag, 12. August  
„Klettern in den Funparcours“ 
mit der Jugendpflege 
Durchführung: Abenteuer im Wald (Kletterwald) 
Kletterspaß im Kletterwald vor der Haustür 
Ort: Abenteuer im Wald 
Gruppe 1 
Beginn: 10,00 Uhr 
Ende: 13:00 Uhr 

Gruppe 2 
Beginn: 13:30 Uhr 
Ende: 16:30 Uhr 
Mindestgröße: 1,40 m 
Keine Teilnahme ohne Einverständniserklärung der Erziehungsbe-
rechtigten (erhältlich bei der Jugendpflege; 
www.abenteuer-im-wald.de oder vor Ort bei der Veranstaltung) 
Unkostenbeitrag:  10 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Freitag, 13. August 
„Klettern in den Funparcours“ 
mit der Jugendpflege 
Durchführung: Abenteuer im Wald (Kletterwald) 
Kletterspaß im Kletterwald vor der Haustür 
Ort: Abenteuer im Wald 
Gruppe 1 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 13:00 Uhr 
Gruppe 2 
Beginn: 13:30 Uhr 
Ende: 16:30 Uhr 
Mindestgröße: 1,40 m 
Keine Teilnahme ohne Einverständniserklärung der Erziehungsbe-
rechtigten (erhältlich bei der Jugendpflege; 
www.abenteuer-im-wald.de oder vor Ort bei der Veranstaltung) 
Unkostenbeitrag:  10 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Montag, 16. August (1) 
„Workshop Afrikanisches Trommeln“ 
mit Raphael Kofi (Trommellehrer) und der Jugendpflege 
Wir lernen wie die Afrikanischen Trommeln funktionieren und pro-
bieren einfache Rhythmen aus! 
Ort: Schulhof der Grundschule an der Kleinen Elz 
Beginn: 09:45 Uhr 
Ende: 10:45 Uhr 
ab 6 Jahren 
Unkostenbeitrag: 4,00 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Montag, 16. August (2) 
+ Dienstag, 17.08 
+ Donnerstag, 19.08. 
„Bandworkshop“ 
mit Nils-Patrick Püttmann (Bandcoach) und der Jugendpflege 
Das Angebot geht über drei Tage!!! 
Wir üben die Instrumente (Schlagzeug, Gitarre, Bass, Keyboard, Ge-
sang) einer Band und proben ein kleines Lied zusammen. Hier könnt 
Ihr ausprobieren, wie es ist in einer Band zu spielen. Für Teilnehmer 
mit und ohne Vorkenntnisse! 
Ort: Musikwerkstatt der Jugendpflege, im Keller 
 der Grundschule an der Kleinen Elz 
Beginn: 11:00 Uhr 
Ende: 12:30 Uhr 

Dienstag, 17.08. 
Donnerstag 19.08. 
jeweils 14:30 – 16:00 Uhr 
für alle Altersgruppen, es werden Gruppen gebildet. 
Unkostenbeitrag: 10,00 € 
Anmeldung für alle drei Termine (!) bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
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Dienstag, 17. August 
„Bogenschießen“ 
mit Abenteuer im Wald und der Jugendpflege 
Ort: Kletterwald in Bombach  
Gruppe 1: 09:30 Uhr – 11:30Uhr 
Gruppe 2: 12:00 Uhr – 14:00 Uhr 
Bitte jeweils 15 Minuten vor Beginn im Kletterwald einfinden! 
ab 10 Jahren 
Unkostenbeitrag: 10 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Mittwoch, 18. August (1) 
„Dance Workshop 1“ 
mit Jessica Maljutin (Tanzlehrerin) und der Jugendpflege 
Wir lernen gemeinsam eine rhythmische Choreographie. Keine Vor-
kenntnisse nötig! 
Ort: Schulhof (Grundschule an der 
 Kleinen Elz Kenzingen) 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 11:30 Uhr 
von 8 bis 12 Jahren  
Unkostenbeitrag:  3 €  
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Mittwoch 18. August (2) 
„Insektenhotels basteln“ 
mit dem Verein Eltern für Kinder  
Wir basteln Insektenhotels. Vom zusammen nageln bis zur Verschö-
nerung!  
Ort: Garten der Kita Sausewind (Schnellbruckstraße 10) 
Beginn: 15:00 Uhr 
Ende: 17:00 Uhr  
für Grundschulkinder  
Unkostenbeitrag:  5,00 € 
Anmeldung bei Isabelle Luczak 
Tel. 07644 9299594 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Donnerstag, 19. August 
 „Dance Workshop 2“ 
mit Jessica Maljutin (Tanzlehrerin) und der Jugendpflege 
Wir lernen gemeinsam eine rhythmische Choreographie. Keine Vor-
kenntnisse nötig! 
Ort: Schulhof (Grundschule an der 
 Kleinen Elz Kenzingen) 
Beginn: 10:00 Uhr 
Ende: 11:30 Uhr 
von 8 bis 12 Jahren 
Unkostenbeitrag: 3 € 
Anmeldung bei der Jugendpflege 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 

Freitag, 20. August 
„Kinderatelier - Kreativtage für Kinder und Jugendliche“ 1 
mit dem Atelier Gisela Richter 
Töpfern oder malen – alles ist möglich! 
Tagesangebot! 
Ort: Atelier Gisela Richter (Schulstraße 1b) 
Beginn: 14:30 Uhr 
Ende: 17:00 Uhr 
für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
Unkostenbeitrag:  30,00 € (inklusive einer Leinwand oder 
 1 kg Ton und Brennen) 
Anmeldung bei Marianne Tießler: 07644 7315 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Samstag, 21. August 
„Kinderatelier - Kreativtage für Kinder und Jugendliche“ 2 
mit dem Atelier Gisela Richter 
Töpfern oder malen – alles ist möglich! 
Tagesangebot! 
Ort: Atelier Gisela Richter (Schulstraße 1b) 
Beginn: 14:30 Uhr 
Ende: 17:00 Uhr 
für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
Unkostenbeitrag:  30,00 € (inklusive einer Leinwand oder 
 1 kg Ton und Brennen) 
Anmeldung bei Marianne Tießler: 07644 7315 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Freitag, 27. August 
„Kinderatelier - Kreativtage für Kinder und Jugendliche“ 3 
mit dem Atelier Gisela Richter 
Töpfern oder malen – alles ist möglich! 
Tagesangebot! 
Ort: Atelier Gisela Richter (Schulstraße 1b) 
Beginn: 14:30 Uhr 
Ende: 17:00 Uhr 
für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
Unkostenbeitrag:  30,00 € (inklusive einer Leinwand oder 
 1 kg Ton und Brennen) 
Anmeldung bei Marianne Tießler: 07644 7315 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
 
 
Samstag, 28. August 
„Kinderatelier - Kreativtage für Kinder und Jugendliche“ 4 
mit dem Atelier Gisela Richter 
Töpfern oder malen – alles ist möglich! 
Tagesangebot! 
Ort: Atelier Gisela Richter (Schulstraße 1b) 
Beginn: 14:30 Uhr 
Ende: 17:00 Uhr 
für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre 
Unkostenbeitrag: 30,00 € (inklusive einer Leinwand oder 1 kg Ton 
und Brennen) 
Anmeldung bei Marianne Tießler: 07644 7315 
 
Bitte die allgemeinen Informationen zu Beginn beachten! 
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Grundkurs CNC-Fräsen 
Für Fachkräfte und Auszubildende aus dem 
Metallbereich, die sich die Grundlagen der 
CNC-Technik aneignen wollen, bietet die 
Gewerbe Akademie der Handwerkskammer 
Freiburg ab 12. Oktober einen dreiwöchigen 
Grundkurs im CNC-Fräsen an. Ziel ist, an-
hand von Werkstück-Zeichnungen Program-
me nach DIN 66025, der zentralen Norm für 
CNC-Steuerungen, zu erstellen. 

Alle Teilnehmer haben einen eigenen PC-
Platz zur Verfügung, der mit neuester Soft-
ware ausgestattet ist. Am Ende werden die 
Programme an einer Kunzmann WF/400 
CNC-Fräsmaschine getestet. 

Der Unterricht findet zwei Mal wöchentlich 
abends sowie am Samstagvormittag statt. 
Die Teilnahme fördert die Agentur für Arbeit 
unter entsprechenden Voraussetzungen mit 
einem Bildungsgutschein. Weitere Auskünf-
te gibt die Gewerbe Akademie unter Tel. 
0761/15250-24. Infos im Netz: 
www.gewerbeakademie.de 

 

Angebote der VHS Nördlicher Breisgau: 
Alexander von Humboldt (12017) 
Emmendingen, Altes Rathaus, Marktplatz 1, 
Bürgersaal / 1. OG, Di., 20.07.21, 9:30-11 Uhr 
 
Schnitt und Gartenpflege im Sommer – 
Praxiskurs (11424) 
Herbolzheim-Bleichheim, Herrenmühle, 
Schlossplatz 2, Garten von Herrn Haas, 
Mi., 21.07.21, 17-20 Uhr 
 
Nudeln selbstgemacht (37109) 
Herbolzheim, Emil-Dörle-Realschule, Molt-
kestr. 66, Küche, Mi., 21.07.21, 19-22 Uhr 
 
Rahmenkorb flechten - für Anfänger*in-
nen (24652) 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Werkstatt, Sa., 24.07.21, 
10-17 Uhr 
 
Alte Gemüsesorten wiederentdeckt 
(37111) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Küchenstudio/OG, Di., 27.07.21, 18-22 Uhr 
 
Marketing-Workshop (59330) 
Emmendingen, VHS-Haus, Am Gaswerk 3, 
Raum 205/VHS-OG, Sa., 31.07.21, 10-17:30 
Uhr und So., 01.08.21, 10-17:30 Uhr 
 
Landschaftswandel in Zeiten der Klima-
veränderung - Auswirkungen auf Wein-
bau, Landwirtschaft und Naturschutz 
(11575) 
Emmendingen-Mundingen, Winzerbahnhof 
Mundingen, Am Rebberg 21, Trauben-An-
nahmestation, So., 01.08.21, 9-13 Uhr 
 
Word-Intensiv für Schüler*innen - 
Online-Angebot (52750O) 
Online-Schulung mit Zoom, 2x dienstags, 2x 
freitags jeweils 9-10:30 Uhr, Beginn: 03.08.21 

Nachhaltiger Modekonsum - 
Aus alt wird neu und anders (26012) 
Kooperation mit der Stadt Emmendingen. 
Emmendingen, VHS-Schulungszentrum, 
Schwarzwaldstr. 3, Werkstatt, Mi., 04.08.21, 
9:30-13:30 Uhr und Do., 05.08.21, 9:30-13:30 
Uhr 
 
Aktiv in der Sommerpause - Yoga 
kompakt (31195S) 
Emmendingen, Hans-Peter-Schlatterer-Saal, 
Lessingstr. 30, VHS-Saal, 4x mittwochs, 
18:30-20 Uhr, Beginn: 04.08.21 
 
VHS-Sommer-Flat 2021 - 
Ein ganzer Sommer für 25 € (96000O) 
Mit der Sommer-Flat bieten wir Ihnen 
eine gute Gelegenheit, unterschiedlichste 
Kursangebote aus allen Fachbereichen on-
line auszuprobieren. Das All-Inklusive-Pa-
ket beinhaltet 49 Kurse mit insgesamt 61 
Kursterminen zu fast allen Themen der 
Volkshochschullandschaft - und das zu ei-
nem unschlagbaren Paket-Preis von nur von 
25,-€. Sie melden sich einmalig an und kön-
nen aus dem kompletten Sommer-Flat-Pro-
gramm so viele Angebote nutzen und tes-
ten, wie Sie möchten. Für die Kurse gelten 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Volkshochschule Nördlicher Breisgau, 
die Sie auf unserer Homepage einsehen 
können. Die Sommer-Flat findet in Koope-
ration mit der vhs Tübingen statt. Nähere 
Informationen unter: www.vhs-em.de 
 
Anmeldung mit Angabe der jeweiligen Kurs-
nummer bei der Geschäftsstelle der VHS 
Nördlicher Breisgau, 79312 Emmendingen, 
Am Gaswerk 3, telefonisch: (07641) 9225-0, 
E-Mail: info@vhs-em.de, 
Internet www.vhs-em.de. 
 
 

Ökumene 
Ökumenischer Pflegeheim- 
besuchsdienst 
Frau Gertrud Zier 
Tel. 07644-71 44 

Sonntag, 18. Juli 2021 
Musikalische Abendandacht in Kenzingen 
„Vertrauen wagen“ – unter diesem Motto 
steht die ökumenische musikalische Aben-
dandacht am kommenden Sonntag um 
20.00 Uhr in der St. Laurentiuskirche in Ken-
zingen. 
Wie können wir Vertrauen fassen, wenn wir 
mit schwierigen Situationen umgehen müs-
sen? Mit dieser Frage beschäftigen sich die 
beiden Pfarrer Andreas Hansen und Klaus 
Fehrenbach. Auch in den musikalischen 
Beiträgen der evangelischen Kantorei unter 
der Leitung von Jakoba Marten-Büsing wird 
dieser Frage nachgegangen. In kleiner, co-
rona-konformer Besetzung erklingen Werke 
von J.S. Bach („Jauchzet Gott in allen Lan-
den“), Felix Mendelssohn Bartholdy („Verleih 
uns Frieden“) und der 23. Psalm „Der Herr ist 

mein Hirte“ von Louis Lewandowski. Auch 
moderne geistliche Lieder stehen auf dem 
Programm. Begleitet werden die Sängerin-
nen und Sänger von Otfried Büsing am E-Pi-
ano. 
 
Die Teilnehmenden des ökumenischen Bi-
belgesprächskreises treffen sich vor der 
Sommerpause wieder persönlich im Garten 
von Regina Pruner-Fischer - bei schlechtem 
Wetter im Haus daneben, Rotteckring 19 - 
am 21. Juli 2021 um 17.00 Uhr.
Geimpft, genesen oder getestet wollen wir 
nach einem kurzen theologischen Impuls 
von Pfr.i.R. Theodora Pitzke bei Kaffee, Tee 
und Kuchen ins Gespräch kommen. Wir freu-
en uns auf das Wiedersehen. Rufen Sie kurz 
an, wenn Sie kommen können (6023) oder 
schreiben Sie eine Mail. 
 

Evangelische Kirchen- 
gemeinde Kenzingen 
Offenburger Str. 21, 79341 Kenzingen 
Telefon 07644-277 
E-Mail: kenzingen@kbz.ekiba.de 
Internet: www.Evangelische-Kirchenge-
meinde-Kenzingen.de 
 
Öffnungszeiten des Gemeindebüros: 
Di., Mi. 10.00 bis 12.00 Uhr, Do. 16.00 bis 
18.00 Uhr 
 
In der Kirche dürfen wir wieder ein wenig 
enger sitzen. Jede zweite und nicht wie seit 
Dezember jede dritte Reihe ist besetzt. Ab 
Juli feiern wir wieder Abendmahl: Wir bie-
ten Brot und Wein in Einzelkelchen in den 
Reihen an. In der Regel ist der erste Sonntag 
im Monat ein Gottesdienst mit Abendmahl, 
also am 1.8. wieder. Wir müssen in der Kirche 
nach wie vor Masken tragen und die Besu-
cherinnen und Besucher registrieren. Aber 
wir dürfen mit Masken auch wieder singen. 
Die schriftliche Form des Gottesdienstes ver-
teilen wir in der Regel als Hausgottesdienst. 
Sie finden sie beim Pfarrhaus und in der Kir-
che und auf der Homepage der Gemeinde. 
 
Sonntag, 18. Juli 2021, 
--> Vormittags kein Gottesdienst! 
20.00 Uhr musikalische ökumenische An-
dacht mit der Kantorei in St. Laurentius 
Pfr. Andreas Hansen, Pfr Klaus Fehrenbach 
und Kantorin Jakoba Marten-Büsing 
 
Montag, 19. Juli 2021 
18.30 h Posaunenchorprobe 
 
Mittwoch, 21. Juli 2021 
16.30 h Probe für die Konfirmation in der 
Kirche
 
Die Teilnehmenden des ökumenischen Bi-
belgesprächskreises treffen sich vor der 
Sommerpause wieder persönlich im Garten 
von Regina Pruner-Fischer - bei schlechtem 
Wetter im Haus daneben, Rotteckring 19 - 
am 21.7.2021 um 17 Uhr.
Geimpft, genesen oder getestet wollen wir 
nach einem kurzen theologischen Impuls 
von Pfr.i.R. Theodora Pitzke bei Kaffee, Tee 
und Kuchen ins Gespräch kommen. Wir freu-
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en uns auf das Wiedersehen. Rufen Sie kurz 
an, wenn Sie kommen können (6023) oder 
schreiben Sie eine Mail. 
 
Donnerstag, 22. Juli 2021 
15.30 h bis 16.15 h Kinderchorprobe, 
Gruppe I 
16.30 h bis 17.15 h Kinderchorprobe, 
Gruppe II 
18.45 h bis 19.30 h Kantoreiprobe, Gruppe I 
20.00 h bis 20.45 h Kantoreiprobe, Gruppe II 
 
Samstag, 24. Juli 2021 
15.00 Konfirmationsgottesdienst I
konfirmiert werden: Stella Brungardt, Mira 
Frick, Elina Spielmann, Lea Steinbrecher, 
Franziska Mayer 
 
Sonntag, 25.07.2021 
10.00 h Konfirmationsgottesdienst II 
konfirmiert werden: Mio Brehm, Natalie 
Danzeisen, Sandy Heß, Fabio Karotsch
 
11.30 h Konfirmationsgottesdienst III 
konfirmiert werden: Cosima Cox, Timo En-
gel, Victoria Michel, Yoel Zipse, Jannis Zorn 
 
Die Konfirmationsgottesdienste werden 
musikalisch begleitet durch Simon Hügle 
(Saxophon), Jörg Barnieske (Schlagzeug) 
und Kantorin Jakoba Marten-Büsing (Orgel) 
 
Konfirmation 2022 
Die Einladung für die Anmeldung zum Kon-
firmationsunterricht 2021/2022 wurde ver-
sandt. Wer keine Einladung erhalten hat, 
aber nächstes Jahr gerne Konfirmation fei-
ern möchte, meldet sich bitte im Pfarrbüro, 
Telefon 07644 277; 
Mail: Kenzingen@kbz.ekiba.de 
Wir senden dann die Unterlagen. Anmelden 
bitte per Mail oder per Post.
Erstes Treffen am Donnerstag, 29. Juli 2021 
um 15.00 h im Gemeindehaus 
 
Freitags-Treff für Menschen in Trauer 
Nach langer Pandemie-bedingter Pause fin-
det am 16.Juli 2021, 17.30 bis 19.00 h, der 
Trauer-Treff im Markt 15, Karl-Friedrichstr. 
20, in Emmendingen wieder statt. 
Für alle, die einen Abschied oder einen 
Verlust zu verkraften haben, bieten ausge-
bildete Trauerbegleiterinnen des Hospiz-
dienstes Emmendingen-Teningen-Freiamt 
mit den Trägern des Caritasverbandes für 
den Landkreis Emmendingen e.V. und des 
Diakonischen Werkes des evangelischen Kir-
chenbezirkes Emmendingen Möglichkeiten 
zum Gespräch mit Menschen in ähnlichen 
Lebenssituationen an. Um Anmeldung und 
einen Nachweis über „Geimpft-Getestet-Ge-
nesen“ wird gebeten. 
Diakonisches Werk Emmendingen, 
Karl-Friedrichstr. 20, Tel. 07641-91850, 
E-mail: info@ diakonie-emmendingen.de 
 
 

Katholische Kirchengemeinde 
Kenzingen 
Pastoralteam: 
Pfarrer Klaus Fehrenbach, 
Tel. 07644-9226925, 
mail: pfr.fehrenbach@kath-kenzingen.de 

Gemeindereferentin Regina Eppler, 
07644-9226915, 
mail: eppler@kath-kenzingen.de 

Website www.kath-kenzingen.de 

Pfarrbüros: 
Kenzingen St. Laurentius 
Annette, Wild, Karin Zeiser, 
Tel. 07644-9226911, Fax 922 6926 
Kirchplatz 16 
Mo.   10:00 – 12:00 Uhr 
Di.   17:30 – 19:00 Uhr 
Mi.   14.00 – 16.00 Uhr 
(In der KW 29, 30 und 31 nicht besetzt.) 
Fr.   09:30 – 11:00 Uhr 
e-mail: kenzingen@kath-kenzingen.de 

Bombach St. Sebastian 
Bettina Götz, 
Tel. 07644-1344, 
e-mail: bombach@kath-kenzingen.de 
Kirchstraße 12 
Do. 15:00 – 17:30 Uhr und nach Vereinba-
rung 

Hecklingen St. Andreas 
Annette Wild, 
Tel. 07644-344, 
e-mail: hecklingen@kath-kenzingen.de 
Dorfstraße 3 
Di. 10.00 – 11.00 Uhr (In der KW 29, 30 und 
31 wegen Urlaub nicht besetzt; bitte wen-
den Sie sich an das Pfarrbüro St. Laurentius 
Kenzingen) 

Nordweil St. Barbara 
Silvia Blattmann, 
Tel./FAX 07644-8455, 
e-mail: nordweil@kath-kenzingen.de 
Am Kirchberg 6 
Do. 15:00 – 18:30 Uhr 

Gottesdienste der Kirchengemeinde 
Kenzingen vom 17. bis 25. Juli 2021 
Wir bitten auch weiterhin um Beachtung 
der bekannten Hygieneregeln. Nach wie vor 
gilt Dokumentationspflicht. Der Gemein-
degesang ist „unter Maske“ erlaubt. Bitte 
bringen Sie nach Möglichkeit Ihr eigenes 
Gotteslob mit! 

Leider können in der Kirche in Hecklingen we-
gen der Renovierungsarbeiten im Chorraum 
auch weiterhin keine Gottesdienste stattfin-
den. 

Sa. 17. Juli 21 
19.00 Uhr in Kenzingen – Hl. Messe 
im Gedenken an (Jahrtag) Antonio Giaco-
bone / (Jahrtag) Maria und Herbert Rösch 
/ Walter und Dora Eckert / Maria und Josef 
Ehrhardt und verstorbene Angehörige / 
verstorbenen Mitglieder des Frauenbundes 
Kenzingen: Maria Müller und Gertrud Wink-
ler / verstorbenen Sohn Peter 

So. 18. Juli 21 
20.00 Uhr in Kenzingen – Ökumenische 
musikalische Abendandacht 
10.00 Uhr in Nordweil – Hl. Messe für die 
Pfarrgemeinden 
11.30 Uhr in Nordweil – Taufe von Martha 
Adriana Hemming 
 
Mi. 21. Juli 21 
07.50 Uhr in Kenzingen – Schülergottes-
dienst, hl. Messe 
 
Do. 22. Juli 21 
19.00 Uhr in Bombach – Hl. Messe 
 
Sa. 24. Juli 21 – Tag der ewigen Anbetung in 
Kenzingen und Bombach 
17.00 Uhr in Kenzingen – Aussetzung des 
Allerheiligsten, 
anschließend Betstunden mit Beteiligung 
der Gruppierungen der Pfarrgemeinde St. 
Laurentius 
19.00 Uhr in Bombach – Aussetzung des 
Allerheiligsten, 
anschließend Betstunde mit dem katholi-
schen Frauenbund 
19.00 Uhr in Nordweil – Hl. Messe 
im Gedenken an Anna Frank und Angehöri-
ge / Fridolin und Barbara Herr geb. Schnei-
der und Angehörige / Josefine Spegg und 
Angehörige / Heribert und Maria Herr und 
Sohn Hansjörg / Schwester Xaveria Hensle, 
Kasper und Hedwig Hensle, Theresia Frank 
geb. Hensle und Söhne / 
(gest.) im Gedenken an Emil und Irma Hens-
le 
 
So. 25. Juli 21 – Tag der ewigen Anbetung in 
Nordweil 
10.00 Uhr in Kenzingen – Hl. Messe für die 
Pfarrgemeinden 
11.30 Uhr in Kenzingen – Taufe von Emilio 
Lenz 
08.30 Uhr in Bombach – Hl. Messe 
19.00 Uhr in Nordweil – Aussetzung des 
Allerheiligsten, 
anschließend Anbetung, Andacht, Litanei 
und Rosenkranz 
 
 
Firmung 2021 - 
Am vergangenen Wochenende haben wir 
drei sehr schöne und berührende Firmgot-
tesdienste in der Kirche St. Laurentius gefei-
ert. Am Freitag und Sonntag spendete Mon-
signore, Domkapitular em. Wolfgang Sauer 
und am Samstag Pfarrer Nikolaus Fehren-
bach das Sakrament der Firmung im Auftrag 
unseres Erzbischofs. Es waren eindrucksvol-
le Gottesdienste, die den Jugendlichen hof-
fentlich in guter Erinnerung bleiben und sie, 
die Firmpatinnen und Firmpaten sowie die 
Familien auch zukünftig stärken werden. In 
unser aller Leben stellt sich immer wieder 
die Frage, wann und wo der Heilige Geist 
wirkt, wann und wo ich ihn in mein Leben 
einlasse und wie sich Jesus in der jeweili-
gen Situation verhalten würde. Denkanstö-
ße hierzu gab es viele. Musikalisch wurden 
die Gottesdienste von einer wechselnden 
Gruppe Musiker und Musikerinnen gestal-
tet, die aus der schwierigen Probesituation 
das Beste gemacht haben und die mit ihrem 
Können die Firmgottesdienste zu wirklichen 
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Festgottesdiensten werden ließen! Dankbar 
sind wir allen Beteiligten für ihr Mittun und 
ihr Mitfeiern! In diesem guten Miteinander 
war er – der Heilige Geist – spürbar.  
Gefirmt wurden folgende 67 Jugendliche: 
St. Laurentius Kenzingen 
Adb-EL-Ghani Baldwin  
Adjivon Saturne  
Beißinger Luka  
Bevanda Maro  
Bleile Silas  
Bleile Tim  
Blust Marena  
Blust Marius  
Butz Lea  
Canibana-Jimenez Lili  
Deplano Amelia  
Dragun Ante  
Edlich Konstantin  
Enghauser Tim  
Fleitz Miriam  
Fuchs Luna  
Gampp Angelina  
Gruchala David  
Held Emilie  
Heß Emilia  
Kaspar Annika  
Lang Oliver  
Schmid Laura  
Schmid Maren  
Schneckenberger Oskar  
Schwörer Alena  
Sedhane Aliyah  
Seitz Ann-Kathrin  
Singler Isabella  
Sohm Lea  
Stäbler Frederic  
Standio Maximilian  
Stolecki Isabel  
Stüber Nils  
Toischer Zarah  
Ul Fabian  
Urban Jannik  
Willaredt Gina  
Wilhelm Jana  
 
St. Sebastian Bombach 
Ehrhardt Stephanie  
Rickmers Josefine  
Ziebold Tim 
 
St. Andreas Hecklingen 
Buchmüller Bastian  
Dold Julian  
Eschbach Jannis  
Hirschbolz Simon  
Kopp Pauline  
Müller Lara  
Röderer Pauline  
Schindler Hannah  
Schrodin Janik  
Winkler Fabio  

St. Barbara Nordweil 
Bichler Chiara  
Duri Lars  
Hensle Tim  
Hettenbach Mariella  
Hügle Zoe  
Kaufmann Emma  
Reiner Luca  

St. Andreas Malterdingen 
Dawli Giulia  

Kaufmann Lasse  
Kern Melina  
Kiessl Niklas  
Reimann-Kaiser 
Roßwog Patrik 
Helena  
Schneider Josephine  
Schneider Merle  
 

Evangelische Kirchen- 
gemeinden im Bleichtal 
Gottesdienste 
Sonntag, 18. Juli 
10 Uhr Bürgerhaus Tutschfelden Konfirma-
tions- Gottesdienst. Die Abstandsregeln 
zum Infektionsschutz bringen es leider mit 
sich, dass dieser Gottesdienst den Konfir-
manden, ihren geladenen Gästen und den 
Mitwirkenden vorbehalten ist. 

Sonntag, 25. Juli 
9.30 Uhr Wagenstadt bei schönem Wetter 
im Bibelgarten, bei Regen in der Kirche: Got-
tesdienst mit Pfarrer Botho Jenne 
Broggingen, Gottesdienststationen, die 
von Vikarin Bender und dem mitwirkenden 
Musizierenden von Traktoranhängern aus 
gestaltet werden. Näheres zu Zeiten und Or-
ten nächste Woche. 
 
Zusätzlich zu diesen Gottesdiensten bie-
ten wir ihnen die Gelegenheit, für sich im 
häuslichen Rahmen mit Hilfe der Hausgot-
tesdienst-Vorlagen aus dem Kirchenbezirk 
Gottesdienst zu feiern. Sie finden sie auf un-
serer Homepage oder ausgedruckt am seit-
lichen Friedhofszugang in Wagenstadt, vor 
der dortigen Kirche und in der Tutschfelder 
Kirche. Wenn Sie uns diesen Wunsch mittei-
len (gerne per Tel. 6261) bringen wir Ihnen 
auch einen Ausdruck nach Hause 
 
Auch für zwischendurch finden sie kurze 
Impulse auf unserem YouTube-Kanal, den 
Sie über „Bleichtal“ in der Suchen-Zeile oder 
über den Link auf unserer Homepage ganz 
einfach erreichen können. Diese Kurzim-
pulse, auf hochdeutsch oder alemannisch, 
ergänzen wir laufend. 
 
Konfirmation 2021 
Folgende 7 Jungs haben am Konfirmande-
nunterricht in den letzten Monaten teilge-
nommen und wollen sich nun am 18. Juli 
im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes 
im Bürgerhaus in Tutschfelden konfirmieren 
lassen: 
Aus Tutschfelden: Johannes Bartmann, Paul 
Rauchholz und Silas Reichelt 
Aus Wagenstadt: Andreas Gorboruk, Aaron 
Lang, Felix Maurer und André Ringwald 
 
Konfirmandenanmeldung 
Am Donnerstag, 22. Juli findet in der Kirche 
in Tutschfelden ab 19.30 Uhr ein Informati-
onsabend für den nachfolgenden Konfir-
mandenjahrgang statt. Zur Teilnahme am 
Konfirmandenunterricht eingeladen sind 
Jugendliche, die im kommenden Schuljahr 
eine 8. Klasse besuchen und 2022 14 Jahre 
oder älter werden. Die Jugendlichen sollten 
von mindestens einem Elternteil begleitet 

werden und können sich am Ende des In-
formationsabends anmelden. Teilnehmen 
kann auch, wer noch nicht getauft ist. Wer 
getauft ist, bringe bitte das Datum und den 
Ort ihrer/seiner Taufe mit. 
Wer Interesse hat, aber ausgerechnet an 
diesem Abend nicht kommen kann: Bitte im 
Pfarramt Bescheid geben. 
Der Konfirmandenunterricht für den neuen 
Jahrgang beginnt nach den Sommerferien. 
 
Generell lohnt sich ein Besuch unserer 
Homepage www.ev-kirchengemein-
den-bleichtal.de immer mal wieder. Dort 
informieren wir Sie aktuell über alle neuen 
Entwicklungen in unserer Gemeinde. 
 
 

„Oase“ 
Freie Christen Kenzingen 
Gartenstraße 1 
79341 Kenzingen 
Tel. 07644/8966 
 
 
Wir laden herzlich ein: 
Sonntags: 
10:00 Uhr Gottesdienst 
 
Wir bitten um das Tragen einer entsprechen-
den Mund-Nase-Bedeckung und müssen 
Ihre Kontaktdaten erfassen. 
 
„Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll 
im Namen von Jesus, dem Herrn, gesche-
hen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch 
ihn.“ 
Die Bibel (Kolosser 3, 17) 
 
 

Jehovas Zeugen
Versammlung Kenzingen
Telefon (07644) 9591068

Aufgrund der aktuellen Lage finden bis auf 
Weiteres keine Gottesdienste mehr in den 
Kirchengebäuden statt. Jehovas Zeugen 
haben aber frühzeitig und innovativ auf 
die neue Situation reagiert und bieten die 
Möglichkeit, ihre interaktiven Gottesdienste 
per Videokonferenz gemeinsam zu erleben. 
Dank moderner Apps mit Audio- und Vi-
deoübertragung bieten diese Konferenzen 
neben der gemeinsamen Anbetung vor al-
lem die Möglichkeit zum persönlichen Aus-
tausch. 
Wir führen pro Woche zwei reguläre Gottes-
dienste durch. Im Mittelpunkt dieser Zusam-
menkünfte steht die Bibel und wie man sie 
im Alltag lebendig werden lässt. 
Am Samstag, 17. Juli, ab 18:00 Uhr wird 
der öffentliche Vortrag mit dem Thema 
„Eine loyale Versammlung unter der Füh-
rung Christi“ gehalten. 
Am Mittwoch, 21. Juli, ab 19:00 Uhr wird 
die Bibelpassage in 5. Mose 16-18 bespro-
chen. 
Das Programm beginnt und endet jeweils 
mit Lied und Gebet. Man muss kein Zeuge 
Jehovas sein, um unsere Gottesdienste zu 
besuchen. Jeder ist dazu herzlich eingela-
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den. Wer dazu Fragen hat oder ein Gespräch 
wünscht, kann gerne unter der Telefonnum-
mer 07644/9591068 Kontakt mit uns auf-
nehmen. 
Weitere Hinweise und Informationen und 
das komplette Onlineangebot in Form von 
Videos und Downloads findet man auf der 
Website jw.org 
 
 

Neuapostolische 
Kirche 
Herbolzheim, Steigstraße 
 
 

Sonntag, 18.07.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst 
 
Montag, 19.07.2021 
20:00 Uhr Bezirksbesprechung 
 
Mittwoch, 21.07.2021 
20:00 Uhr Gottesdienst 
 
Sonntag, 25.07.2021 
09:30 Gottesdienst 
 
Für die Teilnahme an einem Präsenzgot-
tesdienst ist aufgrund der derzeit einge-
schränkten Anzahl der Sitzplätze eine An-
meldung erforderlich: 
 
Internet: 
nak-herbolzheim.meinegemeinde.digital 
Mail: info@nak-herbolzheim.org 
Telefon: 07643 / 86 88 
 
Gemäß der geltenden Verordnung ist das 
Tragen eines medizinischen Mund-Na-
sen-Schutzes (OP-Maske, FFP2 oder KN95) 
verpflichtend. 
 
Für Gemeindemitglieder, die aufgrund des 
Alters oder von Vorerkrankungen nicht an 
Präsenzgottesdiensten teilnehmen können, 
wird die Übertragung der Gottesdienste per 
Livestream angeboten. 

Weitere Informationen erhalten Sie gerne 
beim Gemeindevorsteher H. Kussin, Tel. 
07643 / 86 88 
oder im Internet: www.nak.org
www.nak-sued.de 
www.nak-freiburg-offenburg.de 
 

Oberrheinische Narrenschau Kenzingen 
Das Fasnetsmuseum des Verbandes 

Oberrheinischer Narrenzünfte 
Die Oberrheinische Narrenschau in Kenzin-
gen vermittelt einen lebendigen Eindruck 
der alemannischen Fasnet und verbreitet so 
das ganze Jahr über Fasnetsstimmung. 
  
Über 300 Narrengruppen aus dem Gebiet 
Ober- und Hochhrein in fantasievollem Häs 
und kunstvoll geschnitzten Holzlarven, in 
Gruppen nach Vogteien zusammengestellt, 
verdeutlichen dem Besucher die Vielfalt 
alemannischen Fasnetbrauchtums. Im Mu-
seumsshop besteht die Möglichkeit kleine 
Andenken wie Mäskchen, Wappengläser, 
Bücher und vieles mehr rund um die Fasnet 
zu erwerben. 
  
Gerne erhalten Sie auf Wunsch eine Füh-
rung durch die Narrenschau, in der Ihnen 
die Geschichte der alemannischen Fasnet 
durch unsere kundigen Museumsführer und 
Museumsführerinnen näher gebracht wird. 
Dieses Angebot kann auch außerhalb der 
Öffnungszeiten vereinbart werden. 
  
Das museumseigene Hockstübchen bietet 
Platz für bis zu 35 Personen und kann für pri-
vate Veranstaltungen, wie z.B. Familienfeiern 
oder Jahrgangstreffen, angemietet werden. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Unsere Öffnungszeiten: 
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 
14:00 bis 17:00 Uhr 
(im Dezember ist das Museum nur für Grup-
pen geöffnet) 

Sie möchten eine Führung oder unser 
Hockstübchen mieten?  
Dann freuen wir uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail 
  
Tel.: 07644 900-113 
E-mail: kovacevic@kenzingen.de 
  
  

Parkinson Regionalgruppe der 
dPV Breisgau-Nord Kenzingen 
Die Parkinson-Selbsthilfegruppe muss auf-
grund der aktuellen Situation alle Veranstal-
tungen bis auf weiteres absagen. 

TTSV Kenzingen 
Koronarsportabteilung 
Es finden wieder Übungsstunden unter 
Coronabedingungen statt. 
Ansprechpartner sind: 
Übungsleiter: 
Michael Bradatsch, Telefon 7329 
Abteilungsleiter: 
Werner Schäfer, Telefon 4603 

Philippinischer 
Kampfsport- 
verein  
Kenzingen

Die Trainingszeiten finden aufgrund der ak-
tuellen Situation bis auf weiteres nicht statt. 

Judo Club Kenzingen e.V. 
Das Training findet aufgrund der aktuellen 
Situation bis auf weiteres nicht statt. 

Schützengesellschaft  
Üsenberg 
Schützenhaus (nach dem Kriegerdenkmal 
rechts hoch in den Wald) 
Liebe Mitglieder der SG Kenzingen,
endlich kann das Schützenhaus wieder öff-
nen!

Unter Beachtung der Vorschriften zur Coro-
na-Pandemie findet das Schießtraining im 
Schützenhaus Kenzingen ab dem 16. Juli 
2021 wieder zu den üblichen Trainingszei-
ten statt:

Freitags 19-22 Uhr, sonntags 10-12 Uhr
Jugendtraining: Samstags ab 18 Uhr

Neben den behördlich festgelegten Pande-
miemaßnahmen gilt das ausgehängte Hygi-
enekonzept der SG Kenzingen, die Schieß-
leitung ist gleichzeitig für die Einhaltung der 
Hygienevorschriften verantwortlich.

Der Vorstand der Schützengesellschaft 
Üsenberg zu Kenzingen e.V.

 

Verein für deutsche 
Schäferhunde
Ortsgruppe Kenzingen

Das Training findet aufgrund der aktuellen 
Situation bis auf weiteres nicht statt. 
 

Angelsportverein Kenzingen, 
Im Brünnele 9 
Telefon: 7633 
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Kleintierzuchtverein 
Kenzingen,  
Im Brünnele 

Öffnungszeiten des Vereinsheims: 
Sonntag 10:00 bis 12:30 Uhr. 
  
Absage 
Die Monatsversammlung am 23.07.2021 
entfällt. 
Mit freundlichem Gruß 
Der Vorstand 
  

Skat-Club Üsenberger Asse 
Die Spielabende finden statt ab sofort im-
mer am Donnerstag um 19.30 Uhr im Angel-
sport-Vereinsheim (beim Recyclinghof) 

 
Katholische  
öffentliche Bücherei
St. Laurentius, Kenzingen

Eisenbahnstr. 22, 79341 Kenzingen  
Tel. 07644 5589074 (während der Öffnungs-
zeiten) 
e-mail: koeb-kenzingen@web.de 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
(Internet-Katalog) 
 
Die Kenzinger Bücherei hat ge-
öffnet (ohne Terminabsprache)  
Unsere Corona-Öffnungszeiten 
sind: Donnerstags 
9.30 – 11 Uhr und 17 – 19.30 Uhr 
 
Hinweis: Auch in den Sommerferien haben 
wir zu den oben genannten Zeiten geöffnet! 
 
Leserinnen und Leser können wieder selbst 
und vor Ort im Medienbestand stöbern. Da-
bei ist ein Mund/Nasenschutz zu tragen und 
ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
Damit sich ggf. keine längeren Wartezeiten für 
andere BesucherInnen ergeben, bitten wir die 
Aufenthaltszeit möglichst kurz zu halten. 
Medien-Rückgabe ist ebenfalls ohne Termi-
nabsprache möglich. 
Das Angebot Click &Collect (Bestellen und 
Abholen) bleibt, 
Näheres unter 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
 
Für ab jetzt ausgeliehene und zu spät zu-
rückgegebene Medien berechnet unser 
Verbuchungssystem wieder automatisch 
Säumnisgebühren. 
Details siehe Benutzungsordnung und 
www.bibkat.de/koeb-kenzingen 
 
Die Regeln für das Betreten der Bücherei 
hängen von den jeweils geltenden Inzi-
denzen/Coronaverordnungen ab. Diese 
werden aktuell über www.bibkat.de/ko-
eb-kenzingenund www.kath-kenzingen.de 
sowie als Aushang veröffentlicht.  
Das Büchereiteam freut sich auf Ihren Be-
such. 
 
Übrigens: Schauen Sie mal in unseren Spie-
leraum. Wir haben neue Spiele 

Schwarzwaldverein  
Kenzingen
 

Mittwoch, den 21. Juli 2021 
Mahlberg - Tabakmuseum 
Eintritt-Führung € 4.50 p.P. 
(mindestens 10 Personen) 
Einkehr: Rheinhausen Gasthaus Hirschen 
14.30 Uhr Ecke f/Bombacherstr. mit Pkw 
 
Mittwoch, den 28. Juli 2021 
Wanderung auf heimischer Flur 
Einkehr: Eis-Galaxie 
15.00 Uhr Ecke Friedhof/Bombacherstr. 
 
Anmeldepflicht: Benzin Christel 07644-7605 
Bitte die aktuellen Coronaregeln beachten! 
 
 
Wanderung: Im heimischen Bereich 
Unser Treffpunkt und Abfahrt: 
Sonntag 18.07. um 11.00 Uhr Kenzingen, 
Kirchplatz (Hinterm Rathaus). 
 
Für den Sonntag am 18.07. bietet der 
Schwarzwaldverein Kenzingen seinen Mit-
gliedern und Gästen eine Rundwanderung 
von ca. 12 km, mit ca. 100 Höhenmetern an. 
 
Die Tour beginnt in Herbolzheim mit einem 
Anstieg. Der weitere Verlauf geht über den 
Heubergturm, Golfplatz-Europapark, Tut-
schfelden, Herbolzheim. 
 
Geplante Raste, sind bei der Kapelle am 
Kahlenberg, am Heuberg und am Golfres-
taurant. 
Eine Kurzwanderung kann nicht angeboten 
werden. 
 
Einkehr und Abschluss ist in Herbolzheim in 
der Tanne. 
 
Gäste sind wie immer herzlich erwünscht 
und willkommen. 
Wir würden uns freuen, an den Zwischen-
stationen und beim Abschluss unsere Nicht-
wanderer (Kurzwanderer) zu treffen. 
 
Wenn erforderlich bilden wir nach Herbolz-
heim Fahrgemeinschaften. 
Anmeldung ist erforderlich. (Bitte Samstag 
von 10 bis 14 Uhr) unter Tel. 07644 5588883. 
 
Unser Wanderführer/In sind: Anneliese 
Meyer, W. Straube. 
 

Musikverein Hecklingen lädt 
ein zum Sommernachts-HOCK 
auf dem Schlosshof am Sams-
tag 17.07.2021, 19 Uhr 
Der Musikverein Hecklingen ist wieder da! 
Nach einer Pause von über 8 Monaten dür-
fen die Musikerinnen und Musiker endlich 
wieder proben und spielen. Der Musikverein 
lädt alle Freunde der Blasmusik zu einem 
kurzweiligen und abwechslungsreichen 
„Sommernachts-HOCK“ ab 19 Uhr auf den 
wunderschönen Schlosshof unterhalb der 

Burgruine nach Hecklingen ein. Unter der 
musikalischen Leitung von Torsten Klawonn 
präsentiert der MVH ein lockeres Sommer-
nachts-Programm für Jung und Alt, Groß 
und Klein. Im Anschluss wird DJ Hanne eine 
Kuchi-Party auf dem Schlosshof feiern. Für 
das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Der 
Musikverein bietet kühle Getränke in Fla-
schen an, das Imbiss-Team von Uli Höhn 
kümmert sich um die heißen Speisen und 
die Kroneneis-Manufaktur von Manu Rieger 
aus Bombach kommt mit ihrem Eiswägle 
auf den Schlosshof. Wie überall gelten die 
aktuellen Corona-Regeln. Für die Besucher 
stehen Biergarnituren als feste Sitzplätze 
bereit. Aufgrund der aktuellen Verordnung 
steht nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplät-
zen zur Verfügung, deshalb ist eine Voran-
meldung notwendig. Der Eintritt ist frei. 

+ Sommernachts-HOCK
+ Musikverein Hecklingen e.V.
+ Samstag, 17.07.2021
+ Beginn 19 Uhr
+ Eintritt frei
+ Voranmeldung notwendig
+ email: sommernachts-hock@email.de
+ Whatsapp: 0171 / 1737913
+ Infos: www.Musikverein-Hecklingen.de 
 
 

„MiKeinander“ sprechen -  
öffentliches Webmeeting 
Sehr geehrte Bürger aus Kenzingen, Bom-
bach, Hecklingen und Nordweil,  
wir von MiK-Mir in Kenzingen, würden ger-
ne gemeinsam mit Ihnen unser bisheriges 
Web-Meeting für eine offene Fragestunde 
rund um die Themen, welche Sie interessie-
ren und bewegen, abhalten wollen. 
 
Wann soll das Web-Meeting starten? 
-  Mittwoch, den 21.07.2021 um 19:00h 
 
Wie kann ich an diesem Web-Meeting Teil-
nehmen? 
-  Lassen Sie uns hierzu eine Anfrage E-Mail 

bis Montag, den 19.07.2021 an: 
 mik@mir-in-kenzingen.de zukommen. 
 
Wir werden Ihnen eine Rückmail mit Pass-
wort und dem Link zur Anmeldung zusen-
den. 
 
Selbstverständlich werden Ihre Mailadres-
sen unverzüglich nach der Registrierung 
gelöscht! 
 
Wir freuen uns bereits auf einen konstrukti-
ven und informativen Austausch. 
 
Bleiben Sie interessiert

Ihre MIK - Mir in Kenzingen
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Rotes Sommerfest an der Elz 
Im Alten Grün 
Samstag, 24. Juli ab 17 Uhr 
Schauen Sie vorbei 

Livemusik mit Andrea & Rimon Becker 
(Gesang und Gitarre) 
Burger- und Getränkewagen 
Polit-Talk mit Dr. Johannes Fechner MdB 

 
Die allgemeinen Corona-Regeln müssen be-
achtet werden. 
 
Veranstalter: SPD-Ortsverein Kenzingen 

In der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie 
möchten wir unseren Mitbürgern nun gerne 
wieder interessante Veranstaltungen anbie-
ten! Unsere erste in diesem Jahr führt uns 
nach Hecklingen:  
Kleindenkmale in Hecklingen 
Kleindenkmale sind wichtige und schüt-
zenswerte Zeugen der Vergangenheit zum 
Beispiel Wegkreuze, Grenzsteine, alte Brun-
nen und Inschriften. 
Herr Berthold Schwarz wird uns bei einem 
Rundgang die wichtigsten Kleindenkmale 
in Hecklingen zeigen und erläutern. 
Alle Mitglieder und Gäste sind herzlich ein-
geladen. 
Samstag, 24. Juli 2021 um 16:00, 
Treffpunkt am Schlosshof in Hecklingen. 
Eine telefonische Anmeldung bei Herrn 
Schwarz, Tel. 07644 8664 wäre wünschens-
wert. Sollte es am 24. Juli regnen, findet der 
Rundgang am Samstag, 31. Juli 2021 statt! 
 
Vorankündigung  
Die Geschichte lebt - es gibt immer wieder 
Neues aus der Vergangenheit von Kenzin-
gen zu berichten! 

Am Samstag, 7. August 2021 findet die 
Neuauflage des Rundgangs „Gaststätten 
und Brauereien in Kenzingen“ mit Norbert 
Weber statt. 
Nähere Information erhalten Sie in Bälde. 

 

Sportverein
Bombach e.V.

Save the Date ! ! ! Bumbacher Wifescht 
Guller „to go“ 

Genießen Sie den Weinfestklassiker „to go“ 
mit selbstgemachtem Kartoffelsalat oder 
frischem Bauernbrot von Freitag, 30.07 bis 
Sonntag, 01.08.21.

4. Elz Open
  Tagesturnier mit LK-Wertung
  für Damen und Herren
  

 Sa 24.07. 21
 ab 8:30 Uhr

4.EEllzOOpen
Tagesturnier mit LK-WertungTagesturnier mit LK-Wertung
für Damen und Herrenfür Damen und Herren

  

Sa 24.07.7.7 21
 ab 8:30 Uhr

4. Elz Open
  Tagesturnier mit LK-Wertung
  für Damen und Herren
  

 Sa 24.07. 21
 ab 8:30 Uhr

Im Mühlengrün, Oberhausener Str. 6, 79341 KenzingenIm Mühlengrün, Oberhausener Str. 6, 79341 KenzingenIm Mühlengrün, Oberhausener Str. 6, 79341 Kenzingen

Tennis in 
  Kenzingen
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!!!! NEU FÜR FIRMEN !!!! NEU FÜR FIRMEN 
!!!! 
Am Freitag 30.07 zwischen 15 – 17 Uhr lie-
fern wir für Ihr Firmenfest unsere BUWI-
GU´s ab 25 Portionen im Umkreis von 10 
Km aus. 
Weitere Details können bei der Bestellan-
nahme ab Sonntag den 18.07 besprochen 
werden. 
 
Weitere Infos folgen bald .... 
 
Bezirkspokal Qualifikation 
21.07.21 SV Bombach – SG Rheinhausen 
19.15 Uhr 
 
Ihr Sportverein Bombach e.V. 
 
 

Sportverein
Hecklingen e.V.

Vorbereitungsspiele 
Aktive Mannschaften 
Sonntag, 18.07.2021 
18:00 Uhr: TV Köndringen II – 
SG Hecklingen/Malterdingen II 
Samstag, 24.07.2021 
18:00 Uhr: SG Hecklingen/Malterdingen II – 
FC Emmendingen II 
Sonntag, 25.07.2021 
13:00 Uhr: RW Glottertal – 
SG Hecklingen/Malterdingen 
 
Weitere Infos und Bilder auf 
www.svhecklingen.de 
 
 
 
SV Hecklingen Abteilung Karate 
Bewegen statt zocken... 
Achtung!! Aufgrund der großen Nachfra-
ge sind nur noch 3 Probetrainings pro 
Gruppe, pro Monat möglich! Sicher dir 
jetzt ein Probetraining, bevor alle Grup-
pen ausgebucht sind! 
 
telefonisch unter 07663/6037928 oder 
per Mail an info@karate-team-wiesler.de 
 
Die Trainingszeiten für Einsteiger und 
Fortgeschrittene im Sportverein Hecklin-
gen: 
 
Donnerstags 
15:30 - 16:15 Uhr Minis 3-6 Jahre 
16:30 - 17:30 Uhr Kids 6-9 Jahre 
17:30 - 18:30 Uhr Schüler 10-15 Jahre 
 
Das Training findet in der Schulsporthalle 
der Drei-Linden Grundschule in Hecklin-
gen statt. 
 
 
 

SV Nordweil
1923 e.V.

SG Nordweil/Wagenstadt e.V. 
An diesem Wochenende stehen die Ken-
zinger Stadtmeisterschaften auf dem Pro-
gramm, welche vom SV Kenzingen ausge-
richtet werden. Am heutigen Freitag findet 
das Halbfinale gegen den SV Bombach statt, 
am morgigen Samstag dann entweder das 
Spiel um Platz 3 oder das Finale. Ernst wird 
es in einer Woche, wenn die SG am Sa. 24.07. 
den Ligakonkurrenten FC Bad Krozingen in 
der Qualifikation zum südbadischen Ver-
bandspokal empfängt. Das Ziel lautet erst-
maliger Einzug in die erste Hauptrunde in 
welcher man nochmals ein Heimspiel hätte. 
 
Freitag, 16.07.2021 
19.00 Uhr SG NoWa 1 – SV Bombach 
(in Kenzingen) 
Samstag, 17.07.2021 
16.30/18.30 SG NoWa 1 – SV Kenzingen 1 od. 
SG Heckl./Malterd. 1 (in Kenzingen) 
Freitag, 23.07.2021 
18.45 Uhr FC Buchholz 1 – SG NoWa II 
(in Buchholz) 
Sonntag, 25.07.2021 
Qualifikation zum südbadischen
Verbandspokal 
15.00 Uhr SG NoWa 1 – FC Bad Krozingen 1 
(in Nordweil) 
 
Jahreshauptversammlungen 
Der SVN sowie der Förderverein werden 
noch vor den Sommerferien die Jahres-
hauptversammlungen für die Vereinsjahre 
2019/20 und 2020/21 abhalten. 
Diese werden am FR 23. Juli, im Außen-
bereich des Sportgeländes im Frongrund, 
stattfinden. 
Der Förderverein des SVN tagt um 19.00 Uhr, 
anschließend um 20.00 Uhr der Sportverein 
Nordweil. 
 
Tagesordnung Jahreshauptversammlung 
des SV Nordweil 
TOP 1  Begrüßung/Bekanntgabe der Ta-

gesordnung 
TOP 2  Totenehrung 
TOP 3  Bericht des Kassierers 
TOP 4  Bericht der Kassenprüfer 
TOP 5  Bericht des Chronisten 
TOP 6  Jahres-/Geschäftsbericht des 1. 

Vorsitzenden 
TOP 7  Ehrungen 
TOP 8  Berichte aus den verschiedenen 

Abteilungen 
TOP 9  Bericht des 1. Vorsitzenden Förder-

verein SVN 
TOP 10  Entlastung des Gesamtvorstandes 
TOP 11  Neuwahlen 
TOP 12  Wünsche und Anträge 
 
Tagesordnung Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins SV Nordweil 
TOP 1  Begrüßung/Bekanntgabe der Ta-

gesordnung 
TOP 2  Totenehrung 
TOP 3  Bericht der Kassiererin 

TOP 4  Bericht der Kassenprüfer 
TOP 5  Bericht des Schriftführers 
TOP 6  Jahres-/Geschäftsbericht des 1. 

Vorsitzenden 
TOP 7  Entlastung des Gesamtvorstandes 
TOP 8  Neuwahlen 
TOP 9  Wünsche und Anträge 

 

Tafel Herbolzheim e.V. 
Konrad-Adenauer-Ring 1, 
79336 Herbolzheim 
Tel. 07643-933432 
NEUE Öffnungszeiten 
Montag   10 - 15 Uhr 
Dienstag   10 - 12 Uhr 
Mittwoch  10 - 15 Uhr 
Donnerstag  10 - 12 Uhr 
Freitag   10 - 15 Uhr 
Samstag   10 - 12 Uhr 
 
Bitte an unsere Unterstützer und Spen-
der: 
Vielleicht haben Sie eine Überproduktion 
oder leicht defekte Ware innerhalb des MHD. 
Wir sind froh über jede Lebensmittelspende. 
Für eine Geldspende, die zur Deckung der 
Unkosten (Müll, Strom, Heizung) dient und 
uns hilft, notwendige Anschaffungen zu tä-
tigen, sind wir Ihnen sehr dankbar. 
 
Bankverbindung: IBAN: 
DE 23682900000049344201 
 
Die Tafel Herbolzheim e.V. ist ein eingetrage-
ner, gemeinnütziger Verein und stellt Ihnen 
gerne eine Spendenbescheinigung aus. 

Das Herbolzheimer Tafelteam sucht eh-
renamtliche Mitarbeiter. 
Infos unter 07643-933432, Fr. Ruddies. 

 

Reservistenkameradschaft 
Oberrhein im VdRBW e.V. 
Info‘s zum Treffpunkt und anderen Fra-
gen gibt es von Dieter Bruhin unter 0175-
9145263 

Pflegestützpunkt Landkreis 
Emmendingen 
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641 451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendin-
gen.de
www.landkreis-emmendingen.de/pflege-
stuetzpunkt 
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder 
persönlich im Pflegestützpunkt Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder beim 
Hausbesuch. 
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Kleiderkammer Kenzingen 
Verkauf weiter unter Auflagen 

In Kenzingen, Industriestraße 6, Erdgeschoss, bietet die Kleiderkammer eine gute Ein-
kaufsmöglichkeit zu günstigen Preisen. 
Unsere Öffnungszeiten:
•	 Jeden Dienstag von 09:00 bis 11:30 Uhr
•	 Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 15:00 bis 18:00 Uhr
 
Bitte beachten Sie folgende Auflagen, zu Ihrer aber auch zu unserer Sicherheit:
•	 Es dürfen maximal drei Kund*innen gleichzeitig im Verkaufsraum sein.
•	 Bitte halten Sie einen angemessenen Abstand (mindestens 1,5 Meter) zueinander 

und zu unseren Mitarbeiter*innen.
•	 Bitte tragen Sie über Mund und Nase einen medizinischen Mund-/Nasenschutz 

(FFP2- oder OP-Maske). Auch wir tragen Mund-/Nasenschutz.
 
Voraussetzung:
•	 Die 7-Tage-Inzidenz lässt den Einkauf ohne Voranmeldung weiter zu (Corona-Verord-

nung des Landes in der jeweils gültigen Fassung). Sollte die Inzidenz wieder steigen, 
informieren wir Sie am Eingang zur Kleiderkammer und im Amtsblatt über die dann 
geltenden Bedingungen.

 
 FILM- Programm der Löwen-Lichtspiele Kenzingen vom   15.07. bis 21.07.2021 
   Tel  07644-385  
  www .Kino-Kenzingen.de 
 
 
 
Hallo zusammen ...    Wir sind wieder für Sie da, und freuen uns über Ihr Kommen.. 
 
Die erforderlichen Auflagen  wie Maskenpflicht bis zum Platz +  Abstandsregelung müssen eingehalten werden. 
Auf unserer Internet-Seite halten  wir  ein Formular bereit, das Sie  zuhause mit  Ihren pers. Daten ausfüllen und 
mitbringen können. Es liegt auch bei uns vor  
 
**NEU    OSCAR-Auszeichnung für  Frances McDormand  für diese  Rolle  
Fr bis So+Die 20.00h  und  OSCAR für „BESTE REGIE „ für die aus China stammende Chloé Zhao 
16. bis 18.+20.7.  NOMADLAND      o.A.   108min 
    Ein Roadmovie um eine Frau, die durch den Westen der USA von Job zu Job reist und 

das Leben als Nomadin erkundet. 

**NEU 
Fr+Die 16.30h   Hexenmeister OTTO in seinem neuen Familienfilm...  
Sa+So 15.00h    CATWEAZLE     o.A.   96min 
16. bis 18.+20.7. Hexenmeister Catweazle lebt eigentlich im 11. Jahrhundert. Eine überstürzte Flucht 

zwingt in allerdings zu einem waghalsigen Zauber, der natürlich schief geht und ihn 
unbeabsichtigter Weise  in die Gegenwart transportiert... 

 

Änderungen vorbehalten                            
 ****Reservierungen   bitte  immer unter  Tel.: 07644-385   und  bitte Kontaktbogen ausgefüllt mitbringen*****  
 



Liebe Bürgerinnen und Bürger der Städte Kenzingen und Herbolzheim,
wir haben es vor fünf Jahren geschafft, was keiner für möglich gehalten hat. Der Ausbau des 3. und 4.
Gleises für den Güterverkehr durch unsere Städte wurde durch einen entsprechenden Bundestagsbe-
schluss gestoppt und wir konnten unsere Lebensqualität sichern.
Allerdings ist die Problematik noch nicht durchgestanden. Der Ausbau der aktuell bestehenden Rhein-
talbahn auf vier Gleise ist noch nicht vom Tisch. Die Bahn plant jetzt zwischen Riegel und Orschweier
zwei zusätzliche Gleise für den ICE-Überholverkehr durch unsere Städte, um den ICE in Zukunft statt mit
160km/h mit 250km/h fahren zu lassen. Die Geschwindigkeit zu erhöhen, stellen wir als BI nicht in Frage. 
Jedoch: Der Ausbau der Altstrecke ist mit großen Einschränkungen für unsere Städte verbunden. Neben
dem jahrelangen Baulärm, Schienenersatzverkehr und Verkehrschaos müssen wir mit bis zu 6 m hohen
Lärmschutzwänden durch unsere Städte rechnen. Die daraus entstehenden Kälteseen im weiträumigen
Einzugsbereich der Bahnlinie sind nicht zu vernachlässigen. Auch würde ein weiterer Ausbau des ÖPNV
nicht zukunftssicher gewährleistet werden können.
Wir fordern deshalb eine Neubaustrecke für den ICE neben den Güterzugleisen an der Autobahn. 
Dazu ist es jetzt notwendig, aufzupassen!
Der Streckenabschnitt zwischen Riegel und Hecklingen ist seit dem 14. Juli 2021 in der Offenlage. In die-
sem Streckenabschnitt werden die Weichen gestellt, die für den späteren Streckenabschnitt Kenzingen-
Offenburg sehr entscheidend sind. Die Einwendungsfrist läuft ab sofort bis zum 13. Oktober 2021.

Deshalb ist es jetzt wichtig, dass die gesamte Bevölkerung von Kenzingen über Herbolzheim bis Friesen-
heim Einwendungen erhebt. Textvorschläge für diese Einwendungen werden von der BI in der nächsten
Zeit veröffentlicht.
Die Alternativvorschläge der BI für den Ausbau der Strecke können Sie auf der Seite www.bi-bahn.de
nachlesen.



Acker, Wiese, Streuobstwiese in/Nähe Weisweil gesucht  
zum Kauf ab sofort oder ab 2022. Wir freuen uns über alle Grundstücksgrößen! 

Tel.: 0176 5767 9818  

Kenzingen, 4-Zi.-Wohnung, 1. OG, 99,10 qm
Küche, Bad, WC, Gäste-WC, Balkon, 

Kellerraum, Stellpl. u. Tiefgaragenplatz, 
Kaltmiete 890,- €, TG u. Stellpl. 60,- €, Nebenkosten 200,- €,

Total/Mon. 1.150,- €, Kaution 3 Kaltmieten 2.670,- €
Frei ab 15. Oktober 2021  •  Tel. 07842 997 89 22, Telefax -23

1-Zi.-Appartement 30 m²
Du/WC, Küchenzeile (neu), teilmöbliert, im DG-EFH, OT-Kenzingen 

zum 1.09.2021 zu vermieten. 420 Euro WM inkl. WLAN.
sbh2021@web.de 

3-köpfige Familie mit lieben HT sucht dringend

3-Zimmer-Wohnung
bis 600 € kalt  •  Telefon 0 76 43 / 3 02 92 58

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

Suche Haus oder Baugrundstück
zum Kauf von privat, gerne auch sanierungsbedürftig.

Telefon 0171 - 1 95 10 16 

Zu HAUSe gesucht! 
4-köpfige Familie sucht Haus mit viel Platz, Garten oder Hof

Telefon 0174 - 3 51 28 42 



Für unsere neuen braviscasa Ferienwohnungen zum Hirschen
in Kenzingen suchen wir ab sofort 

Verstärkung in der Reinigung, 
auf Minijob-Basis oder als Teilzeitkraft. 
Sie sind zuverlässig, flexibel und arbeiten gerne im Team? 
Dann freuen wir uns auf Sie. 
Rufen Sie uns an! Sie erreichen uns von Mo. - Fr. 9 -17 Uhr. 

braviscasa GmbH 
Königschaffhauser Straße 28 
79346 Endingen 
Tel. +49 (0)76 42. 92 40 50 
www.braviscasa.de 
info@braviscasa.de 

Handwerklich geschickte Person 
auf Minijob-Basis für diverse Arbeiten rund um Haus 
und Garten in Kenzingen gesucht. 0179 / 77 80 444 

K L A V I E R U N T E R R I C H T
Erfahrener Pädagoge hat ab September wieder Plätze frei
für neue Schüler. Auch Vorschulkinder, auch Erwachsene. 

Joschi Krüger, Tel.: 07644/9265738, E-Mail: info@joschi-krueger.de 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 -36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Suche Wohnmobil 
auch reparaturbedürftig • Tel. 0171 - 195 10 16 

Suche Baumaschinen Bagger, Mini-Bagger 
auch LKW-Kipper oder Anhänger-Kipper

(zu kaufen)  •  Telefon 0171 - 1 95 10 16 



Wir sind umgezogen!
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere

Praxis in den neuen Räumen am 19.07.2021 eröffnen werden.
Neue Anschrift: 

Tannenberger Weg 5 (bei rewe) im 2. Stock in Rheinhausen,
Aufzug ist vorhanden.

Die Telefonnummer bleibt 07643 - 93 07 42
Das Praxisteam der Arztpraxis Rheinhausen  •  Dr. T. Tröger-Chojnacki

Turnerbund von 1882 e.V. 
Kenzingen/Baden

Turnen – Handball – Volleyball – Badminton

Wir brauchen Ihre Hilfe!

Umfrage TB Kenzingen 2021
Wir bitten um zahlreiche Teilnahme 
von Mitgliedern und Nichtmitgliedern 
zum Thema Vereinsentwicklung.

Sollten Sie per Mail einen Link zur 
Umfrage wünschen wenden Sie sich bitte an: 

carola.weber07@web.de

Die IG Georgenbreite, Schnellbruck u.a. 
lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger zum Gespräch über die Situation
der Kleingärten in Kenzingen ein. Vertreter der Stadt und des Gemeinderats
sind herzlich willkommen. Es können auch einige Gärten besichtigt werden.
Treffpunkt ist am Samstag, den 17.7.21 ab 15.00 Uhr im Kleingarten Roßleiteweg
unterhalb des Parkplatzes des Weinguts. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.





0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unsere 
aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. Um in 
den Genuss dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagen (Daten) bis donnerstags, 9 Uhr in der 
Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind au-

ßer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kundenkonto 
gutgeschrieben. Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar 
oder durch vier teilbar sein und in sechs/vier aufeinanderfolgenden 
Wochen geschalten werden. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. 
Die zwei günstigsten Ausgaben sind für Sie kostenlos. 

Bitte Aktionscode P-2021-03 bei der Anzeigenbestellung angeben. 

Unsere [ Aktion 
für Sie

Starten Sie mit unserer 
beliebtesten Aktion in den Sommer. 

4 + 2 = 
6 Anzeigen

oder

3 + 1 = 
4 Anzeigen

Unsere Aktion gilt vom 31. Mai 2021 (KW 22) 
bis 30. Juli 2021 (KW 30).



Die ADRESSE vor Ort!
Handel  Handwerk  Gewerbe

 vor Ort!
Special

667 FREIAMT ❘ MALTERDINGEN ❘ KENZINGEN ❘ RIEGEL

Unser Team braucht Verstärkung! Raumausstatter/Bodenleger (m/w/d) gesucht 

Jetzt bewerben!



FREIAMT ❘ MALTERDINGEN ❘ KENZINGEN ❘ RIEGEL KW 28

seit 1979

Ihr Partner für:
• Elektro-Installationen              
• Antennentechnik & TV
• Kommunikationstechnik        
• Elektro-Fachgeschäft 
• autorisierter Kundendienst für Miele, Bosch, Siemens u.a. 
• Kälte- und Klimatechnik 
• Service für Kaffeevollautomaten

Offenburger Str. 8 | 79341 Kenzingen | Tel. 07644 /15 30
Fax 07644/6795  |  www.elektrohaus-reber.de

Gerne beraten 

wir Sie!

Elektrotechnik
Neubau - Altbau - Ausbau

Hier ein Auszug unserer Angebotspalette
       •  Zähleranlage erneuern
       •  FI-Schutzschalter nachrüsten
       •  Wir beraten Sie unverbindlich

DIETER WÖHRLIN
Emmendingen

Tel. 07641-47471 • Mobil 0171-7510046
www.elektro-woehrlin.de • info@woehrlin-elektro.de 

Heinrich Oestreicher • Hauptstr. 24 • 79348 Freiamt • Tel. 0 76 45 / 4 24 • Fax 88 69
Busreisen 2021 Weitere Reisen unter www.oestreicher-reisen.de
Termin: Tage  Reiseziele €
01.08.-04.08.        4    Liebliches Taubertal - herrliche Kulturlandschaft und                DZ/HP     483,-
                                   traumhafte Natur                                                                        
13.08.-19.08.        7    Inselhüpfen in Ostfriesland                                                       DZ/HP     824,-
                                   mit Norderney – der Perle der Ostfriesischen Inseln                                            
22.08.-29.08.        8    Urlaubs- und Wanderwochen in Tirol                                    DZ/HP     ab    
28.08.-04.09.        8    Montafon, St. Anton oder Ischgl - wir fahren, Sie genießen                      1.097,-
27.08.-30.08.        5    Thüringer Wald - kultig- erlebnisreich - weltmeisterlich               DZ/HP     425,-
02.09.-06.09.        5    Côte d`Azur – maritimes Küstenparadies                                DZ/HP     737,-
                                   mit Besuch von Cannes und Nizza
08.09.-12.09.        5    Tirol – Schlossresidenz & Almerlebnis                                    DZ/HP     584,-
                                   mit Wilder Kaiser-Rundfahrt                                                                                  
15.09.-19.09.        5    Naturgenuss in Kärnten - Seenrundfahrt - Wörthersee             DZ/HP     577,-
22.09.-26.09.        5    Höhepunkte im Bayerischen Wald erleben                              DZ/HP     567,-
Bus-Tagesreisen 2021 Weitere Reisen unter www.oestreicher-reisen.de
24.07.     05.00     Schynige Platte Schweiz inkl. Zahnradbahn ab Wilderswil, 3-Gang-Menü       93,-
                              und Besichtigung Alpengarten
25.07.     08.00     Gartenschau Lindau am Bodensee (5 Std.) inkl. Eintritt                                    44,-
31.07.     06.30     „Schiff und Dampf“ Fahrt mit der Sauschwänzlebahn Blumberg-Weizen,     79,-
                              inkl. Mittagessen u. Schifffahrt Schaffhausen nach Stein am Rhein, RF ca. 17.30 Uhr
03.08.     12.30     Oestreicher´s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt                                                19,-
07.08.     05.00     Am Fuß der Eigernordwand/CH, Bahnfahrt Lauterbrunnen – Grindelwald inkl.   99,-
                              Mittagessen auf der kl. Scheidegg, RF ca. 16.00 Uhr 
08.08.     08.30     Landesgartenschau Überlingen  am Bodensee (5 Std.) inkl. Eintritt                44,-
14.08.     06.30     Appenzell/Säntis inkl. Berg- und Talfahrt, 3-Gang-Mittagessen                         91,-
15.08.     08.00     Wilhelma Stuttgart  RF 17.00 Uhr inkl. Eintritt Kind 6-17 J. = 34,- Erw.             51,-
22.08.     07.00     Neckarsteinach – vor den Toren Heidelbergs inkl. Mittagessen und              58,-
                            Schifffahrt bis Heidelberg mit Aufenthalt bis ca. 16.30 Uhr
04.09.     08.00     Gartenschau Lindau am Bodensee (5 Std.) inkl. Eintritt                                    44,-
05.09.     08.00     Apfelduft am Bodensee, Apfelzüglefahrt Bauernvesper und Dessert                55,-
05.09.     05.30     „Im Tal der Loreley“ Altstadtexpress Koblenz, 3-Gang-Mittagessen                 83,-
                            Rheinschifffahrt und Weinprobe, RF ca. 17.00 Uhr                                                    
07.09.     12.30     Oestreicher´s gemütlich fröhliche Kaffeefahrt                                                19,-
11.09.     08.00     Wildromantische Elsaß-Rundfahrt inkl. Menü auf einer Ferme in den Vogesen      52,-
Info/Buchung Mo.-Fr. 8.30 - 12.00 + 13.30 - 17.30 Uhr

Tel. 07645 - 913457 • 07645 - 424 Geschenk-Tipp: Ein „Reisegutschein”





Gartenbau & Pflege
® Fachm. Schnitt von Hecken + Bäumen 
® Rasenansaat, Beete u. Gartenpflege, Beratung 
® Steinarbeiten - Bau von Wegen und Plätzen

Jetzt auch mit Steinsäge

Elmar Binkert, GaLabau-Meister
Dorfstraße 3e  Tel.: 07644 / 1302 E-Mail: elbingo@gmx.de
79341 Kenzingen-Hecklingen,   Mobil: 01520 - 4 94 77 42


